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Identität und Anschrift des Versicherers
Die Versicherung wird bei der EUROPA Lebensversicherung AG 
mit Sitz in Köln, Bundesrepublik Deutschland, abgeschlossen. 
Das Unternehmen ist unter der Nummer B4330 im Handelsregis-
ter des Amtsgerichts Köln eingetragen.

Die Hausanschrift und ladungsfähige Anschrift lautet: 

EUROPA Lebensversicherung AG
Piusstraße 137	 	 D-50931 Köln

Vorstand:
Dr. Christoph Helmich (Vorsitzender),
Dr. Gerhard Schmitz (stv. Vorsitzender),
Dr. Helmut Hofmeier, Alf N. Schlegel, Falko Struve

Vorsitzender des Aufsichtsrats: 
Lutz Duvernell
 
www.europa.de

Hauptgeschäftstätigkeit
Das Unternehmen betreibt unmittelbar und mittelbar alle Arten der 
Lebensversicherung.

Außergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
Wenn Sie einmal einen Grund zur Beschwerde haben sollten, 
wenden Sie sich bitte direkt an Ihre Ansprechpartner. Mit dem Ver-
sicherungsschein erhalten Sie ein gesondertes Blatt, auf dem alle 
Ansprechpartner für Sie aufgeführt sind. 

Selbstverständlich können Sie sich auch an den Vorstand wenden. 

Ombudsmann
Die EUROPA Lebensversicherung AG ist Mitglied im Verein Ver-
sicherungsombudsmann e. V. Sie können damit das kostenlose, 
außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch neh-
men. Als Mitglied haben wir uns verpflichtet, an diesem Verfahren 
teilzunehmen.

Versicherungsombudsmann e. V.
Leipziger Straße 121
D-10117 Berlin 

www.versicherungsombudsmann.de

Ferner informieren wir Sie hiermit über die Existenz einer On-
line-Streitbeilegungs-Plattform und die Möglichkeit, diese für die 
Beilegung etwaiger Streitigkeiten zu nutzen (wobei von dort eine 
Weiterleitung der Beschwerde an den zuständigen Ombudsmann 
erfolgt). Diese Plattform erreichen Sie unter http://ec.europa.eu/
consumers/odr

Aufsichtsbehörde
Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde ist die

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
– Bereich Versicherungen –
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn

www.bafin.de

Ihr Recht, unmittelbar den Rechtsweg zu beschreiten, wird durch 
die Inanspruchnahme einer oder mehrerer der dargestellten Be-
schwerdemöglichkeiten nicht berührt.
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Abschluss der Risikolebensversicherung treffen Sie eine sehr gute Entscheidung für Ihre private Hinterbliebenenversorgung. 
Durch die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten können Sie Ihre Vorsorge an Ihre individuellen Wünsche und Bedürfnisse anpassen.
Schützen Sie damit Ihre Hinterbliebenen vor den finanziellen Folgen Ihres Todes.

In diesen Allgemeinen Vertragsinformationen finden Sie wichtige Vertragsgrundlagen und Hinweise zu Ihrem Versicherungsvertrag, un-
ter anderem die Versicherungsbedingungen und allgemeine Hinweise zu den Steuerregelungen. Diese Informationen sowie die Kommu-
nikation während der Laufzeit des Versicherungsvertrags erfolgen in deutscher Sprache.

Bei Fragen rund um Ihren Lebensversicherungsvertrag wenden Sie sich bitte an unseren Fachbereich im Service-Center Leben:

Telefon:	 0221 5737-337
Telefax:	 0221 5737-380
E-Mail:	 kundenservice-lv@europa.de

Haben Sie Fragen zu anderen Versicherungen aus unserem weit gefächerten Produktangebot,  
so lassen Sie sich von unseren Experten beraten:

Telefon:	 0221 5737-200
Telefax:	 0221 5737-233
E-Mail:	 Info@europa.de

oder besuchen Sie unsere Homepage unter www.europa.de.

Ihre 
EUROPA Lebensversicherung AG

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 
der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben, jedoch – soweit der Vertrag im elek-
tronischen Geschäftsverkehr im Sinne des § 312 i Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch zustande gekommen ist – nicht vor Erfüllung unse-
rer Pflichten gemäß § 312 i Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Verbindung mit Artikel 246 c des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuch.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

EUROPA Lebensversicherung AG
per Post:	 Piusstraße 137	 	 D-50931 Köln
per Fax:	 0221 5737-380
per E-Mail:	 kundenservice-lv@europa.de

Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs 
entfallenden Teil der Beiträge, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. 
Den Teil der Beiträge, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten. Den Rückkaufs-
wert einschließlich der Überschussanteile nach § 169 Versicherungsvertragsgesetz zahlen wir Ihnen aus. Die Erstattung zurückzah-
lender Beiträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor 
dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene 
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind.

Ihre
EUROPA Lebensversicherung AG
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Kapitel I: Grundbegriffe und Erläuterungen

I.	 Grundbegriffe und Erläuterungen

	 Diese Risikoversicherungen haben die Tarifbezeichnungen 
E-RL, E-RLP und E-VRL. 

	 Mit den nachfolgenden Grundbegriffen und Erläuterungen zu 
den vorliegenden Allgemeinen Vertragsinformationen stellen wir 
Ihnen wichtige Themen in einer kurzen Form vor. Für den Ver-
sicherungsvertrag vorrangig maßgebend sind in den Versiche-
rungsbedingungen enthaltene Beschreibungen; Fundstellen sind 
jeweils am Ende der Erläuterung genannt. Einzuhaltende Fris-
ten, z.B. für Erklärungen und Mitteilungen an uns, können Sie 
ebenfalls den Versicherungsbedingungen entnehmen.

	
	 Beitragsdynamik 
	 Ist die Beitragsdynamik vereinbart (nicht möglich im Tarif E-

VRL), erfolgt eine regelmäßige Erhöhung des Beitrags und 
somit der Versicherungsleistungen ohne erneute Risikoprü-
fung. Der laufende Beitrag für diesen Versicherungsvertrag 
wird erstmals nach drei Jahren und danach im Abstand von 
drei Jahren jeweils um sechs Prozent erhöht.

	 Die Versicherungsleistungen erhöhen sich nicht im gleichen 
Verhältnis wie die Beiträge.

)) Besondere Bedingungen für die Dynamik zu Risikoversi-
cherungen

	 Beitragsfreistellung
	 Haben Sie eine vorzeitige Befreiung von der Beitragszahlungs-

pflicht verlangt, wird der Versicherungsvertrag mit herabge-
setzter Leistung beitragsfrei fortgeführt. Wird die beitragsfreie 
Mindest-Versicherungssumme nicht erreicht, erhalten Sie – 
sofern vorhanden – den Auszahlungsbetrag und der Versiche-
rungsvertrag endet.

	 Die vorzeitige Beitragsfreistellung können Sie auch auf einen 
Zeitraum von bis zu 36 Monaten befristen. 

)) AVB (Allgemeine Bedingungen für die Risikoversicherung 
nach Tarif E-RL, Allgemeine Bedingungen für die Risiko-
versicherung nach Tarif E-VRL) Abschnitt G 

	 Beitragszahlungsdauer; Beitragszahlung
	 Die Beitragszahlungsdauer ist der Zeitraum, für den Beiträge 

zu zahlen sind. 
	 Zur Beitragszahlung siehe

)) AVB Abschnitt F
	
	 Berufswechsel
	 Bei der Beantragung des Versicherungsschutzes ist der aktu-

ell ausgeübte Beruf maßgebend für die individuelle Risikoein-
stufung. Eine Veränderung des Berufs während der Laufzeit 
des Versicherungsvertrags muss uns nicht angezeigt werden.

	 Bezugsberechtigter
	 Zum Bezugsberechtigten siehe

)) AVB Abschnitte A und H

	 Deckungskapital
	 Das Deckungskapital wird nach anerkannten Regeln der Ver-

sicherungsmathematik mit den Rechnungsgrundlagen der Bei-
tragskalkulation, unter Berücksichtigung der auf die ersten 60 
beitragspflichtigen Monate gleichmäßig verteilten Abschluss- 

und Vertriebskosten, berechnet. Ist die vereinbarte Beitrags-
zahlungsdauer kürzer als 60 Monate, verteilen wir die Kosten 
gleichmäßig auf die kürzere Beitragszahlungsdauer.

	 Deckungsrückstellung
	 Eine Deckungsrückstellung bilden wir, um zu jedem Zeitpunkt 

die Versicherungsleistungen gewährleisten zu können. 
)) AVB Abschnitt C

	 Erhöhungen 
	 Sie können bei Versicherungsverträgen mit laufender Bei-

tragszahlung bis zu fünfmal die Versicherungsleistungen er-
höhen (nicht im Tarif E-VRL). 

)) Allgemeine Bedingungen für die Risikoversicherung nach 
Tarif E-RL Abschnitt H

	 Hobbywechsel
	 Bei der Beantragung des Versicherungsschutzes sind aktuell 

ausgeübte Sportarten und Hobbys maßgebend für die indivi-
duelle Risikoeinstufung. Eine Veränderung der ausgeübten 
Sportarten und Hobbys während der Laufzeit des Versiche-
rungsvertrags muss uns nicht angezeigt werden.

	 Kinder-Bonus
	 Ist die Risikoversicherung nach Tarif E-RLP vereinbart, erhöht 

sich die Todesfall-Leistung (siehe Stichwort) bei Geburt eines 
Kindes der versicherten Person, unter bestimmten Vorausset-
zungen für die Dauer von drei bzw. bei rechtzeitiger Meldung 
von sechs Monaten um 50 Prozent.

)) Besondere Bedingungen für die Risikoversicherung nach 
Tarif E-RLP 

	 Nachversicherung
	 Anpassung / Erhöhung der Versicherungsleistungen an be-

rufliche und private Entwicklungen (nicht im Tarif E-VRL).
)) Allgemeine Bedingungen für die Risikoversicherung nach 
Tarif E-RL Abschnitt H 

	 Nichtraucher
	 Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antrag-

stellung nicht aktiv Nikotin durch Rauchen oder Inhalieren auf-
genommen hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht 
zu tun.

	 Wird die versicherte Person nach Antragstellung Raucher, 
stellt dies eine Gefahrerhöhung dar. Sie – und die versicherte 
Person – sind verpflichtet, uns dies unverzüglich in Textform 
mitzuteilen.

)) AVB Abschnitt B

	 Pflege-Bonus
	 Ist die Risikoversicherung nach Tarif E-RLP vereinbart und 

wird die versicherte Person während der Versicherungsdauer 
nach Maßgabe dieser Bedingungen pflegebedürftig oder liegt 
mindestens mittelschwere Demenz vor, erbringen wir eine ein-
malige Zahlung. Eine Beantragung des Pflege-Bonus ist nur 
möglich, solange die versicherte Person lebt.

)) Besondere Bedingungen für die Risikoversicherung nach 
Tarif E-RLP
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	 Raucher
	 Raucher ist, wer die Voraussetzungen für einen Nichtraucher 

(siehe Stichwort) nicht erfüllt.

	 Sollten Sie Nichtraucher geworden sein, sind wir bereit, nach 
ergänzender Risiko-Einschätzung den Wechsel in eine Risi-
koversicherung für Nichtraucher zu prüfen.

)) AVB Abschnitt B

	 Rechnungsgrundlagen
	 Rechnungsgrundlagen sind die Grundlagen für die Kalkula-

tion Ihres Versicherungsvertrags. Diese sind in der Regel die 
Annahmen zur Entwicklung der versicherten Risiken, der Zin-
sen und der Kosten.

	 Rechnungszins
	 Der Rechnungszins ist der Zinssatz, der für die Finanzierung 

der garantierten Leistungen erforderlich ist. Er beträgt 0,90 Pro-
zent p.a.

	 Risikoprüfung
	 Die Risikoprüfung wird zur individuellen Risikoeinstufung 

durchgeführt. Sie besteht aus der Gesundheitsprüfung und 
weiteren Fragen zur Einschätzung des Risikos der zu versi-
chernden Person (z. B. Beruf, Tätigkeitsmerkmale, ausgeübte 
Sportarten, Hobbys und Rauchverhalten) sowie der finanziel-
len Angemessenheitsprüfung (siehe Kapitel Spezielle Klau-
seln der Allgemeinen Vertragsinformationen).

	 Textform
	 Ist Textform vorgesehen, muss die Erklärung z.B. per Brief, 

Fax oder E-Mail abgegeben werden.

	 Todesfall-Leistung
	 Für den Tarif E-RL gilt: Wir zahlen die vereinbarte Versiche-

rungssumme bei Tod der versicherten Person während der 
Versicherungsdauer. 

)) AVB Abschnitt B

	 Für den Tarif E-VRL gilt: Wir zahlen bei Tod der versicherten 
Person während der Versicherungsdauer die Versicherungs-
summe, deren jeweilige Höhe im vereinbarten Verlaufsplan 
der versicherten Summen dokumentiert ist.

)) Allgemeine Bedingungen für die Risikoversicherung nach 
Tarif E-VRL

	 Überschussbeteiligung
	 Wir beteiligen die Versicherungsnehmer an den Überschüs-

sen (Überschussbeteiligung). Überschüsse können aus den 
Kapitalerträgen, dem Risikoergebnis und dem übrigen Ergeb-
nis entstehen. An diesen Überschüssen beteiligen wir die Ver-
sicherungsnehmer.

)) AVB Abschnitt C

	 Verlängerung der Risikoversicherung
	 Ist die Risikoversicherung nach Tarif E-RLP vereinbart, kön-

nen Sie unter bestimmten Voraussetzungen bis drei Jahre vor 
Vertragsablauf einmalig eine Verlängerung Ihres Versiche-
rungsvertrags ohne erneute Risikoprüfung verlangen.

)) Besondere Bedingungen für die Risikoversicherung nach 
Tarif E-RLP 

	 Versicherte Person
	 Zur versicherten Person siehe

)) AVB Abschnitt A

	 Versicherungsdauer 
	 Zeitraum, innerhalb dessen der Versicherungsfall eintreten 

muss, damit ein Anspruch auf Leistungen entstehen kann.

	 Versicherungsfall
	 Der Versicherungsfall ist das Ereignis, das die Leistungspflicht 

des Versicherers entstehen lässt, wenn es während der Ver-
sicherungsdauer eintritt.

	 Versicherungsnehmer
	 Zum Versicherungsnehmer siehe

)) AVB Abschnitt A

	 Versicherungsperiode
	 Zur Versicherungsperiode siehe

)) AVB Abschnitt F

	 Vorgezogene Todesfall-Leistung 
	 bei einer schweren Krankheit
	 Ist die Risikoversicherung nach Tarif E-RLP vereinbart, zah-

len wir unter bestimmten Voraussetzungen die vereinbarte 
Versicherungssumme auf Ihren Antrag bereits vor dem Tod 
der versicherten Person, wenn diese während der Versiche-
rungsdauer an einer schweren Krankheit im Sinne dieser Be-
dingungen erkrankt.

)) Besondere Bedingungen für die Risikoversicherung nach 
Tarif E-RLP 

	 Vorvertragliche Anzeigepflicht
	 Vor Vertragsabschluss müssen uns alle gefahrerheblichen 

Umstände mitgeteilt werden, d.h. die Informationen, die für 
die Einschätzung des zu versichernden Risikos durch uns be-
nötigt werden und nach denen wir Sie fragen. Eine Anzeige-
pflichtverletzung, also eine falsche Beantwortung unserer Fra-
gen, kann unter Umständen zu einem Wegfall des Versiche-
rungsschutzes führen. Bei einer schuldlosen Anzeigepflicht-
verletzung verzichten wir auf unser Recht zur nachträglichen 
Anpassung oder Kündigung des Versicherungsvertrags.

)) AVB Abschnitt E

	 Weltweiter Versicherungsschutz
	 Der Versicherungsschutz besteht weltweit, unabhängig da-

von, ob die versicherte Person sich nach Abschluss der Ver-
sicherung vorübergehend oder dauerhaft im Ausland aufhält.

	 Zahlungsschwierigkeiten
	 Bei vorübergehenden Zahlungsschwierigkeiten können Sie 

unter Beibehaltung des Versicherungsschutzes die Beiträge 
stunden lassen (Nachzahlung der Beiträge). Sie können auch 
verlangen, dass die Beitragszahlung unter Wegfall des Versi-
cherungsschutzes für bis zu sechs Monate unterbrochen wird 
(Beitragspause). Weiterhin können Sie die Herabsetzung des 
zu zahlenden Beitrags verlangen (nicht möglich im Tarif E-
VRL); durch diese verringern sich auch die versicherten Leis-
tungen.

)) AVB Abschnitt F
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II.	 Allgemeine Bedingungen 
	 für die Risikoversicherung nach Tarif E-RL
 	 (Fassung 1/2017)

A.	 Die Beteiligten am Versicherungsvertrag

1	 Versicherungsnehmer und Versicherer

	 Vertragspartner in diesem Versicherungsvertrag sind Sie als 
Versicherungsnehmer und wir als Versicherer. Als Versiche-
rungsnehmer haben Sie alle Rechte und Pflichten aus dem 
Versicherungsvertrag. Als Versicherer tragen wir während der 
gesamten Vertragslaufzeit den Versicherungsschutz nach die-
sen Versicherungsbedingungen.

2	 Versicherte Person

	 Als versicherte Person wird die Person bezeichnet, auf die 
sich der Versicherungsschutz bezieht. Dies können Sie oder 
eine andere Person sein.

3	 Bezugsberechtigter

	 Als Bezugsberechtigter wird eine Person bezeichnet, die die 
Versicherungsleistungen erhalten soll. Als Versicherungsneh-
mer haben grundsätzlich Sie Anspruch auf die Versicherungs-
leistungen. Sie können auch andere Personen als Bezugsbe-
rechtigte für die Versicherungsleistungen bestimmen.

B.	 Versicherungsleistungen und ihre Voraussetzungen

1	 Versicherungsleistungen

	 Wir zahlen die vereinbarte Versicherungssumme bei Tod der 
versicherten Person während der Versicherungsdauer. Der 
Versicherungsschutz gilt weltweit. 

2	 Einstufung nach dem Rauchverhalten 

2.1	 Risikoversicherung für Nichtraucher
	 Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antrag-

stellung nicht aktiv Nikotin durch Rauchen oder Inhalieren auf-
genommen hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht 
zu tun.

	 Gefahrerhöhung und Anzeigepflicht
	 Wird die versicherte Person nach Antragstellung Raucher nach 

Nummer 2.2, stellt dies eine Gefahrerhöhung dar. Sie – und 
die versicherte Person – sind verpflichtet, uns dies unverzüg-
lich in Textform mitzuteilen. 

	 Folgen dieser Gefahrerhöhung
	 Wir verzichten auf unsere gesetzlichen Rechte, den Versiche-

rungsvertrag wegen dieser Gefahrerhöhung zu kündigen oder 
die erhöhte Gefahr vom Versicherungsschutz auszuschließen. 

	 Wird diese Gefahrerhöhung vorgenommen, können wir rück-
wirkend ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung den höheren 
Beitrag der Risikoversicherung für Raucher verlangen; die 
Versicherungssumme bleibt in der bisherigen Höhe bestehen. 
Eine Beitragserhöhung ist jedoch ausgeschlossen, wenn Sie 
uns nachweisen, dass die Vornahme der Gefahrerhöhung un-

verschuldet erfolgt ist. Wenn Sie oder die versicherte Person 
diese Gefahrerhöhung nachträglich erkennen und uns dies 
nicht in Textform angezeigt wird, können wir die vorgenannte 
Beitragserhöhung auch dann vornehmen, wenn die Gefahr-
erhöhung unverschuldet ist.

	 Unser Recht zur Beitragserhöhung erlischt, wenn wir es nicht 
innerhalb eines Monats nach Zugang Ihrer Mitteilung in Text-
form über die Gefahrerhöhung geltend machen.

	 Sie können Ihren Versicherungsvertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang unserer Mitteilung über die Beitragserhö-
hung ohne Einhaltung einer Frist kündigen.

	 Tritt der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt ein, zu dem Sie uns die Gefahrerhöhung hätten mit-
teilen müssen, verringert sich die Versicherungssumme im 
Verhältnis des bisherigen Beitrags zum erforderlichen Beitrag 
der Risikoversicherung für Raucher. Das gilt nicht, wenn Sie 
– und die versicherte Person – die Mitteilung in Textform nicht 
vorsätzlich unterlassen haben oder uns die Gefahrerhöhung 
zu diesem Zeitpunkt bekannt war. Wir verringern die Versi-
cherungssumme nicht, wenn die Gefahrerhöhung nicht ur-
sächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls war. 

2.2	 Risikoversicherung für Raucher
	 Raucher ist, wer die Voraussetzungen für einen Nichtraucher 

nach Nummer 2.1 nicht erfüllt.

	 Sollten Sie Nichtraucher geworden sein, sind wir bereit, nach 
ergänzender Risiko-Einschätzung den Wechsel in eine Risi-
koversicherung für Nichtraucher zu prüfen. Nichtraucher ist, 
wer in den letzten zwölf Monaten vor Beantragung des Tarif-
wechsels nicht aktiv Nikotin durch Rauchen oder Inhalieren 
aufgenommen hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht 
zu tun.

3	 Leistungseinschränkungen bei Krieg, Unruhen, Einsatz /
Freisetzung von ABC-Waffen/-Stoffen oder vorsätzlicher 
Selbsttötung 

3.1	 Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig da-
von, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. 

3.2	 Die Todesfall-Leistung ist in folgenden Fällen auf den für den 
Todestag berechneten Auszahlungsbetrag bei Kündigung nach 
Abschnitt G Nummer 4 beschränkt:

a)	 Der Todesfall wurde unmittelbar oder mittelbar durch 
Kriegsereignisse verursacht.

	 Wir erbringen jedoch die volle Todesfall-Leistung, wenn der 
Tod unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse ver-
ursacht wurde, denen die versicherte Person während ei-
nes Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ausgesetzt war und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

b)	 Der Todesfall wurde unmittelbar oder mittelbar durch in-
nere Unruhen verursacht.
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	 Wir erbringen jedoch die volle Todesfall-Leistung, wenn 
die versicherte Person nicht auf Seiten der Unruhestifter 
teilgenommen hat.

c)	 Der Todesfall wurde unmittelbar oder mittelbar durch den 
vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder 
chemischen Waffen, die vorsätzliche Freisetzung von ra-
dioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen oder 
durch die vorsätzliche Freisetzung von Strahlen infolge 
Kernenergie, die den Einsatz einer Katastrophenschutz-
behörde oder einer vergleichbaren Einrichtung notwendig 
macht, verursacht.

	 Wir erbringen jedoch die volle Todesfall-Leistung, wenn es 
sich um ein Ereignis handelt, durch das nicht mehr als 
1.000 Menschen unmittelbar oder voraussichtlich mittel-
bar innerhalb von fünf Jahren sterben oder dauerhaft 
schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden.

3.3	 Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person erbrin-
gen wir die volle Todesfall-Leistung, wenn seit Abschluss des 
Versicherungsvertrags mindestens drei Jahre vergangen sind.

	 Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person vor Ab-
lauf der Dreijahresfrist ist die Todesfall-Leistung auf den für 
den Todestag berechneten Auszahlungsbetrag bei Kündigung 
nach Abschnitt G Nummer 4 beschränkt.

	 Wir erbringen jedoch bei vorsätzlicher Selbsttötung der versi-
cherten Person vor Ablauf der Dreijahresfrist die volle Todes-
fall-Leistung, wenn die Tat nachweislich in einem die freie Wil-
lensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Stö-
rung der Geistestätigkeit begangen worden ist.

	 Bei jeder Erhöhung (z.B. Nachversicherung), Wiederinkraft-
setzung und Wiederanhebung beginnt die Dreijahresfrist für 
den Erhöhungsteil, den wieder in Kraft gesetzten oder den 
wieder angehobenen Teil des Versicherungsschutzes neu zu 
laufen. Für dynamische Erhöhungen beginnt die Frist nicht 
neu zu laufen.

C.	 Überschussbeteiligung

1	 Grundsätze der Überschussermittlung und 
	 Überschussbeteiligung

1.1	 Wir beteiligen die Versicherungsnehmer an den Überschüs-
sen. Die Überschüsse werden nach den jeweils gesetzlich 
gültigen Bestimmungen, derzeit nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches (HGB) und des Versicherungsvertrags-
gesetzes (VVG), ermittelt und im Rahmen unseres Jahresab-
schlusses festgestellt. 

1.2	 Wir beteiligen die Versicherungsnehmer als Kollektiv an den 
Überschüssen. Dabei beachten wir die Verordnung über die 
Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung 
(Mindestzuführungsverordnung) in der jeweils geltenden Fas-
sung.

	 Überschüsse können aus den Kapitalerträgen, dem Risikoer-
gebnis und dem übrigen Ergebnis entstehen. 

	 Kapitalerträge
	 Bei Risikoversicherungen sind die Beiträge so kalkuliert, wie 

sie zur Deckung des Todesfallrisikos und der Kosten benötigt 
werden. Es stehen daher keine oder nur geringfügige Beträge 
zur Verfügung, um Kapital zu bilden, aus dem Kapitalerträge 
entstehen können. Von den Nettoerträgen derjenigen Kapital-
anlagen unseres sonstigen Vermögens, die für künftige Ver-
sicherungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 Mindestzufüh-
rungsverordnung), erhalten die Versicherungsnehmer insge-
samt mindestens den in der jeweils geltenden Fassung der 
Mindestzuführungsverordnung genannten Prozentsatz. In der 
derzeitigen Fassung der Mindestzuführungsverordnung sind 
90 Prozent vorgeschrieben. Von diesem Betrag werden zu-
nächst die Mittel abgezogen, die zur Finanzierung der garan-
tierten Versicherungsleistungen benötigt werden. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung 
der Versicherungsnehmer.

	 Risikoergebnis
	 Weitere Überschüsse entstehen dann, wenn sich das versi-

cherte Risiko günstiger entwickelt, als bei der Tarifkalkulation 
angenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Sterb-
lichkeit der Versicherten niedriger ist, als die bei der Tarifkal-
kulation zugrunde gelegte. In diesem Fall müssen wir weni-
ger Leistungen für Todesfälle als ursprünglich angenommen 
zahlen und können daher die Versicherungsnehmer an dem 
entstehenden Risikoergebnis beteiligen. An diesen Überschüs-
sen werden die Versicherungsnehmer nach der derzeitigen 
Fassung der Mindestzuführungsverordnung zu mindestens 
90 Prozent beteiligt.

	 Übriges Ergebnis
	 Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können beispiels-

weise entstehen, wenn die Kosten niedriger sind als bei der 
Tarifkalkulation angenommen. Am übrigen Ergebnis werden 
die Versicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der 
Mindestzuführungsverordnung zu mindestens 50 Prozent be-
teiligt.

	 In Ausnahmefällen kann die Mindestbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer nach der Mindestzuführungsverordnung mit Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde gekürzt werden.

1.3	 Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse 
führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, so-
weit sie nicht in Form der so genannten Direktgutschrift be-
reits unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungen 
gutgeschrieben werden. Diese Rückstellung dient dazu, Er-
gebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grund-
sätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Wir sind berechtigt, im Interesse 
der Versicherten mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in Aus-
nahmefällen die Rückstellung für Beitragsrückerstattung, so-
weit sie nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile ent-
fällt, heranzuziehen, um

a)	 einen drohenden Notstand abzuwenden,

b)	 unvorhersehbare Verluste aus überschussberechtigten 
Versicherungsverträgen auszugleichen, die auf allgemeine 
Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen sind, oder
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c)	 die Deckungsrückstellung zu erhöhen, wenn die Rech-
nungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehbaren und 
nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse an-
gepasst werden müssen. Eine Deckungsrückstellung bil-
den wir, um zu jedem Zeitpunkt die Versicherungsleistun-
gen gewährleisten zu können. Die Deckungsrückstellung 
wird nach den jeweils gesetzlich gültigen Bestimmungen, 
derzeit nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und 
dem HGB, sowie den dazu erlassenen Rechtsverordnun-
gen berechnet.

	 Wenn wir die Rückstellung für Beitragsrückerstattung zum 
Verlustausgleich oder zur Erhöhung der Deckungsrück-
stellung heranziehen, belasten wir die Versichertenbe-
stände verursachungsorientiert.

1.4	 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich 
zu den Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige bei 
uns bestehende Versicherungsverträge zu Bestandsgruppen 
zusammengefasst. Die Verteilung der Überschüsse für die 
Versicherungsnehmer auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entste-
hung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe nicht zur 
Entstehung von Überschüssen beigetragen, werden ihr keine 
Überschüsse zugeteilt.

1.5	 In Abhängigkeit von dieser Zuordnung und beispielsweise dem 
gewählten Tarif, dem Tarifwerk, der Zahlweise des Beitrags, 
dem Beruf, dem Body-Mass-Index (BMI) und dem Rauchver-
halten werden die Überschuss-Sätze für die einzelnen Versi-
cherungsverträge jährlich von uns festgesetzt. Wir veröffent-
lichen die Überschuss-Sätze in unserem Geschäftsbericht, 
den Sie bei uns anfordern können.

1.6	 Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres 
Versicherungsvertrags an den Überschüssen ergeben sich 
aus Nummer 1 noch nicht.

2	 Überschussbeteiligung Ihres Versicherungsvertrags
	
	 Sofern von uns eine entsprechende Überschussbeteiligung 

festgesetzt wird, erhält die Risikoversicherung Überschuss-
anteile entsprechend den folgenden Nummern.

2.1	 Laufende Überschussbeteiligung
	 Bei Versicherungsverträgen mit laufender Beitragszahlung er-

folgt die Überschussbeteiligung im Überschuss-System Bei-
tragsverrechnung. Nach vorzeitiger Beitragsfreistellung gilt 
das Überschuss-System Sofortbonus.

2.2	 Überschuss-System Beitragsverrechnung
	 Die Überschussbeteiligung wird in Prozent des fälligen Bei-

trags bemessen und direkt mit dem fälligen Beitrag verrech-
net. Maßgebend ist der bei Fälligkeit des jeweiligen Beitrags 
festgelegte Prozentsatz.

2.3	 Überschuss-System Sofortbonus
	 Für vorzeitig beitragsfrei gestellte Versicherungsverträge wird 

die laufende Überschussbeteiligung für eine erhöhte Versi-
cherungsleistung (Sofortbonus) verwendet, die bei Tod zu-
sätzlich zur garantierten Versicherungssumme gezahlt wird. 
Die Überschussbeteiligung wird in Prozent der garantierten 

Versicherungssumme bemessen. Maßgebend ist der zum 
Zeitpunkt des Todes festgelegte Prozentsatz.

3	 Zukunftswerte der Überschussbeteiligung

	 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung hängt von vie-
len, nicht vorhersehbaren Einflüssen ab und kann deshalb 
nicht garantiert werden; sie kann auch Null betragen. Einfluss-
faktoren sind die Entwicklung unserer Kapitalanlagen sowie 
die Entwicklung der versicherten Risiken und der Kosten. 

D.	 Nachweis- und Mitwirkungspflichten

1	 Mitteilungen bei Tod der versicherten Person
 
	 Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich an-

gezeigt werden. Neben dem Versicherungsschein ist uns eine 
amtliche Sterbeurkunde vorzulegen. Darüber hinaus sind wir 
berechtigt, ein ärztliches oder amtliches Zeugnis über die To-
desursache und über Beginn und Verlauf der Krankheit, die 
zum Tod geführt hat, zu verlangen. Die mit diesen Nachwei-
sen verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versiche-
rungsleistung beansprucht.

2	 Weitere Nachweise

	 Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige 
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen 
selbst anstellen. Die mit diesen Nachweisen verbundenen 
Kosten trägt derjenige, der die Versicherungsleistung bean-
sprucht.

E.	 Angaben, die vor Vertragsbeginn erforderlich sind, 
	 und Folgen bei falschen Angaben

1	 Vorvertragliche Anzeigepflicht

1.1	 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen da-
rauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestell-
ten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet ha-
ben (vorvertragliche Anzeigepflicht). 

1.2	 Sollen nicht Sie, sondern ein Dritter versicherte Person wer-
den, ist auch dieser – neben Ihnen – für die wahrheitsgemäße 
und vollständige Beantwortung der Fragen verantwortlich.

1.3	 Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versicherungs-
schutzes erheblich sind und nach denen wir in Textform ge-
fragt haben, von Ihnen oder der versicherten Person nicht 
oder nicht richtig angegeben worden sind, liegt eine Verlet-
zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht vor. Deren Rechts-
folgen hängen davon ab, ob die vorvertragliche Anzeigepflicht 
vorsätzlich, grob fahrlässig, einfach fahrlässig oder schuldlos 
verletzt wurde. 

2	 Vorsätzliche Verletzung 
	 der vorvertraglichen Anzeigepflicht

	 Bei einer vorsätzlichen Verletzung der Anzeigepflicht können 
wir vom Versicherungsvertrag zurücktreten. 
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	 Wir gehen von einer vorsätzlichen Verletzung der Anzeige-
pflicht aus, es sei denn, uns wird nachgewiesen, dass die An-
zeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt worden ist.

3	 Grob fahrlässige Verletzung 
	 der vorvertraglichen Anzeigepflicht

	 Bei einer grob fahrlässigen Verletzung der Anzeigepflicht kön-
nen wir vom Versicherungsvertrag zurücktreten. 

	 Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn uns nachge-
wiesen wird, dass wir den Versicherungsvertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, abgeschlossen hätten. In diesem Fall 
werden wir verlangen, dass diese anderen Bedingungen rück-
wirkend ab Beginn des Versicherungsvertrags Vertragsbe-
standteil werden (Vertragsanpassung).

	 Wir gehen von einer grob fahrlässigen Verletzung der Anzei-
gepflicht aus, es sei denn, uns wird nachgewiesen, dass die 
Anzeigepflicht nicht grob fahrlässig verletzt worden ist.

4	 Einfach fahrlässige Verletzung 
	 der vorvertraglichen Anzeigepflicht

	 Bei einer einfach fahrlässigen Verletzung der Anzeigepflicht 
können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 

	 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn uns nach-
gewiesen wird, dass wir den Versicherungsvertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, abgeschlossen hätten. In diesem Fall 
werden wir verlangen, dass diese anderen Bedingungen rück-
wirkend ab Beginn des Versicherungsvertrags Vertragsbe-
standteil werden (Vertragsanpassung).

	 Wir gehen von einer einfach fahrlässigen Verletzung der An-
zeigepflicht aus, es sei denn, uns wird nachgewiesen, dass 
die Anzeigepflicht nicht einfach fahrlässig verletzt worden ist. 

5	 Schuldlose Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht

	 Wir verzichten auf die uns aus § 19 VVG zustehenden Rechte 
zur Anpassung und Kündigung des Versicherungsvertrags, 
sofern die Anzeigepflichtverletzung schuldlos erfolgt ist.

6	 Weitere Voraussetzungen für die Ausübung unseres Rech-
tes auf Rücktritt, Kündigung oder Vertragsanpassung

6.1	 Unser Recht auf Rücktritt, Kündigung oder Vertragsanpas-
sung steht uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
hingewiesen haben. Wir können uns auf unser Recht nicht 
berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

6.2	 Wir müssen unser Recht auf Rücktritt, Kündigung oder Ver-
tragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von 
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung 

unseres Rechtes müssen wir die Umstände angeben, auf die 
wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dür-
fen wir weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung 
angeben.

6.3	 Unser Recht können wir nur innerhalb von fünf Jahren seit 
Vertragsabschluss ausüben; dies gilt nicht für Versicherungs-
fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Wurde die 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt, beträgt die Frist zehn Jahre. 

7	 Rechtsfolgen eines erklärten Rücktritts

7.1	 Wenn wir nach Nummer 2 oder 3 den Rücktritt erklären, be-
steht kein Versicherungsschutz. 

	
	 Haben wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles 

erklärt, bleibt unsere Leistungspflicht bestehen, wenn uns 
nachgewiesen wird, dass die nicht oder nicht richtig angege-
benen Umstände weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich waren. 

7.2	 Wenn der Versicherungsvertrag durch Rücktritt aufgehoben 
wird, erlischt der Versicherungsvertrag, ohne dass ein Aus-
zahlungsbetrag nach Abschnitt G Nummer 4 fällig wird. Ein 
Anspruch auf Rückzahlung der Beiträge besteht nicht. 

8	 Rechtsfolgen einer durch uns erklärten Kündigung

	 Wenn wir nach Nummer 4 den Versicherungsvertrag kündi-
gen, wandelt sich der Versicherungsvertrag nach Abschnitt G 
Nummer 2.1 in einen vorzeitig beitragsfreien Versicherungs-
vertrag um, sofern die beitragsfreie Mindestleistung erreicht 
wird. Andernfalls wird der Auszahlungsbetrag nach Abschnitt G 
Nummer 4 – sofern vorhanden – ausgezahlt und der Versi-
cherungsvertrag endet. 

9	 Ihre Rechte bei einer durch uns erklärten 
	 Vertragsanpassung

	 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr 
als zehn Prozent, oder schließen wir den Versicherungsschutz 
für den nicht angezeigten Umstand im Rahmen der Vertrags-
anpassung aus, können Sie den Versicherungsvertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos 
kündigen. In unserer Mitteilung werden wir Sie auf das Kün-
digungsrecht hinweisen.

10	 Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 

10.1	 Wir können den Versicherungsvertrag auch anfechten, falls 
durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und 
gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genom-
men worden ist. Handelt es sich um Angaben der versicher-
ten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung er-
klären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten.

10.2	 Wenn wir nach Nummer 10.1 die Anfechtung erklären, besteht 
kein Versicherungsschutz. Dies gilt auch dann, wenn die nicht 
oder nicht richtig angegebenen Umstände nachweislich keinen 
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Einfluss auf den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles oder den Umfang unserer Leistung gehabt haben.

10.3	 Wenn der Versicherungsvertrag durch Anfechtung aufgeho-
ben wird, erlischt der Versicherungsvertrag, ohne dass ein 
Rückkaufswert nach Abschnitt G Nummer 5 fällig wird. Ein An-
spruch auf Rückzahlung der Beiträge besteht nicht. 

10.4	 Unser Recht auf Anfechtung des Versicherungsvertrags kön-
nen wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsabschluss 
ausüben. 

11	 Leistungserweiterung / Wiederinkraftsetzung / 
	 Wiederanhebung
 
	 Wenn eine erneute Risikoprüfung aufgrund einer unsere Leis-

tungspflicht erweiternden Änderung des Versicherungsvertrags, 
einer Wiederinkraftsetzung oder einer Wiederanhebung vorge-
nommen wird, gelten die Nummern 1 bis 10 entsprechend. Die 
Fristen der Nummern 6.3 und 10.4 beginnen mit der Änderung, 
Wiederinkraftsetzung oder Wiederanhebung bezüglich des ge-
änderten, wieder in Kraft gesetzten oder wieder angehobenen 
Teiles des Versicherungsschutzes neu zu laufen.

12	 Erklärungsempfänger

	 Die Ausübung unserer Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, 
zur Vertragsanpassung sowie zur Anfechtung erfolgt durch 
eine schriftliche Erklärung. 

	 Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten ge-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter 
als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist 
auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden, oder kann sein 
Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des 
Versicherungsscheines zur Entgegennahme der Erklärung als 
bevollmächtigt ansehen.

	 Sind die Rechte und Ansprüche aus dem Versicherungsver-
trag abgetreten, verpfändet oder gepfändet, können wir un-
sere Erklärung auch gegenüber einem daraus Berechtigten 
abgeben.

F.	 Beitragszahlung und Folgen der Nichtzahlung

1	 Beitragszahlung

1.1	 Zahlweise
	 Die laufenden Beiträge zu Ihrem Versicherungsvertrag kön-

nen Sie je nach Vereinbarung durch Monats-, Vierteljahres-, 
Halbjahres- oder Jahresbeiträge entrichten. Die Versiche-
rungsperiode umfasst bei Jahreszahlung ein Jahr, bei unter-
jähriger Beitragszahlung entsprechend der Zahlungsweise ei-
nen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

1.2	 Einlösungs- und Folgebeitrag
	 Der Einlösungsbeitrag, d.h. der erste laufende Beitrag, wird 

sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrags fällig, je-
doch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Be-
ginn des Versicherungsvertrags. Alle weiteren Beiträge (Fol-
gebeiträge) werden jeweils zu Beginn der vereinbarten Versi-
cherungsperiode fällig.

1.3	 Übermittlung der Beiträge
	 Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und 

Ihre Kosten. Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung ge-
nügt es, wenn Sie fristgerecht alles getan haben, damit der 
Beitrag bei uns eingeht.

1.4	 Lastschriftverfahren
	 Solange Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen, werden wir 

Ihre Zahlungen so behandeln, als wären sie zum jeweiligen 
Fälligkeitszeitpunkt erfolgt, es sei denn, die Lastschrift wird 
aufgrund Ihres Verschuldens nicht eingelöst oder Sie wider-
sprechen einer berechtigten Einziehung. Wird eine Lastschrift 
nicht eingelöst, sind wir zu weiteren Einziehungen berechtigt, 
nicht aber verpflichtet. 

2	 Die Folgen der Nichtzahlung von Beiträgen

2.1	 Die Folgen der Nichtzahlung des Einlösungsbeitrags
	 Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig 

zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht erfolgt ist – 
vom Versicherungsvertrag zurücktreten. Ist der Einlösungs-
beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, 
besteht keine Leistungspflicht. Dies gilt nicht, wenn uns nach-
gewiesen wird, dass Sie die Nichtzahlung bzw. die nicht recht-
zeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

2.2	 Die Folgen der Nichtzahlung von Folgebeiträgen
	 Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den Sie aus 

dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig ge-
zahlt worden ist, erhalten Sie von uns eine Mahnung in Text-
form. Begleichen Sie den Rückstand nicht innerhalb der in der 
Mahnung gesetzten Frist von mindestens zwei Wochen, ent-
fällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz so, als ob 
Sie eine vorzeitige Beitragsfreistellung des Versicherungsver-
trags verlangt hätten; Abschnitt G Nummer 2.1 gilt daher ent-
sprechend. Auf die Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mah-
nung ausdrücklich hinweisen.

3	 Unterstützung bei Zahlungsschwierigkeiten

3.1	 Beitragsstundung
	 Sie können in Textform verlangen, dass unter Beibehaltung 

des vollen Versicherungsschutzes die Beiträge für einen Zeit-
raum von bis zu sechs Monaten zinslos gestundet werden. 
Voraussetzung für eine Beitragsstundung ist, dass der Bei-
trag für das vor der Beitragsstundung liegende Versicherungs-
jahr vollständig gezahlt wurde. Die gestundeten Beiträge sind 
mit Ablauf des Stundungszeitraums nachzuzahlen. Auf Antrag 
können Sie den Beitragsrückstand auch zinslos in bis zu 
24 Monatsraten ausgleichen.

3.2	 Beitragspause
	 Sie können in Textform verlangen, dass die Beitragszahlung 

unter Wegfall des Versicherungsschutzes für bis zu sechs 
Monate unterbrochen wird (Beitragspause). Voraussetzung 
für eine Beitragspause ist, dass der Beitrag für das vor der 
Beitragspause liegende Versicherungsjahr vollständig gezahlt 
wurde und die nach Ablauf der Beitragspause verbleibende 
Beitragszahlungsdauer noch mindestens ein Jahr beträgt. 
Nach Ablauf der Frist für die Beitragspause leben die Bei-
tragszahlungspflicht und der Versicherungsschutz ohne er-
neute Risikoprüfung wieder auf. Die Höhe des anschließend 
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zu zahlenden Beitrags wird nach anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik berechnet.

3.3	 Herabsetzung des Beitrags
	 Sie können in Textform verlangen, dass die Höhe des zu zah-

lenden Beitrags herabgesetzt wird (Herabsetzung des Bei-
trags). Voraussetzung ist, dass der verbleibende jährliche Bei-
trag nach Verrechnung mit Überschüssen mindestens einen 
Euro und die verbleibende Versicherungssumme mindestens 
25.000 Euro betragen. Durch die Herabsetzung des Beitrags 
verringern sich die versicherten Leistungen nach anerkann-
ten Regeln der Versicherungsmathematik. 

	 Wiederanhebung nach Herabsetzung des Beitrags
	 Nach der Herabsetzung des Beitrags können Sie innerhalb 

von drei Jahren die Erhöhung des zu zahlenden Beitrags bis 
zur Höhe des vor der Herabsetzung des Beitrags vereinbar-
ten Beitrags (Wiederanhebung) in Textform beantragen. 

	 Voraussetzung ist, dass zum Zeitpunkt der Wiederanhebung 
der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist und die ver-
bleibende Beitragszahlungsdauer noch mindestens ein Jahr 
beträgt.

	 Innerhalb von zwölf Monaten ab dem Termin, zu dem die He-
rabsetzung des Beitrags wirksam wurde, erfolgt die Wieder-
anhebung ohne erneute Risikoprüfung. Nach Ablauf dieser 
Frist ist eine Wiederanhebung vom Ergebnis einer erneuten 
Gesundheitsprüfung der versicherten Person abhängig. 

	 Der Versicherungsschutz nach der Wiederanhebung wird nach 
anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik berech-
net. Er ist aufgrund der Herabsetzung des Beitrags geringer.

	 Sie können den Versicherungsvertrag ebenso mit dem Versi-
cherungsschutz, wie er vor der Herabsetzung des Beitrags 
bestanden hat, ab der Wiederanhebung fortführen, indem Sie 
den zu zahlenden Beitrag auf die Höhe des vor der Herabset-
zung des Beitrags vereinbarten Beitrag erhöhen und zum Zeit-
punkt der Wiederanhebung eine einmalige Nachzahlung leis-
ten. Die Höhe der Nachzahlung ergibt sich aus der Differenz 
zwischen den herabgesetzten Beiträgen und den vor der He-
rabsetzung vereinbarten Beiträgen.

	 Die Wiederanhebung erfolgt mit unveränderten Rechnungs-
grundlagen.

3.4	 Beitragsstundung, Beitragspause, Herabsetzung des Beitrags 
und Wiederanhebung werden gebührenfrei durchgeführt.

G.	 Kündigung oder vorzeitige Beitragsfreistellung 
	 des Versicherungsvertrags 

1	 Kündigung
	
	 Sie können Ihren Versicherungsvertrag jederzeit zum Ende 

einer Versicherungsperiode kündigen.

	 Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

	 Durch die Kündigung wandelt sich der Versicherungsvertrag 
nach Nummer 2.1 grundsätzlich in einen vorzeitig beitrags-

freien Versicherungsvertrag mit herabgesetzter Versicherungs-
leistung um. Ein Auszahlungsbetrag nach Nummer 4 – sofern 
vorhanden – wird nur fällig, wenn die beitragsfreie Mindest-
versicherungssumme von 2.500 Euro nicht erreicht wird.

2	 Vorzeitige Beitragsfreistellung

2.1	 Unter Beachtung der in Nummer 1 genannten Termine kön-
nen Sie in Textform verlangen, vorzeitig von Ihrer Beitrags-
zahlungspflicht befreit zu werden. 

	 Bei der vorzeitigen Beitragsfreistellung wird – soweit vorhan-
den – der Rückkaufswert nach Nummer 5, vermindert um den 
Abzug nach Nummer 6 sowie um rückständige Beiträge, für 
die Bildung einer beitragsfreien Versicherungssumme verwen-
det, die nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik errechnet wird.

	 Für den beitragsfreien Versicherungsvertrag gilt statt dem 
Überschuss-System Beitragsverrechnung das Überschuss-
System Sofortbonus. 

	 Haben Sie die Befreiung von der Beitragszahlungspflicht be-
antragt und wird die beitragsfreie Mindestversicherungs-
summe von 2.500 Euro nicht erreicht, erhalten Sie – sofern 
vorhanden – den Auszahlungsbetrag nach Nummer 4 und der 
Versicherungsvertrag endet.

	 Die garantierte Höhe der beitragsfreien Versicherungssumme 
können Sie der Tabelle der Garantiewerte (siehe Nummer 7) 
entnehmen. 

2.2	 Wiederinkraftsetzung nach vorzeitiger Beitragsfreistellung
	 Nach der vorzeitigen Beitragsfreistellung können Sie inner-

halb von drei Jahren die Wiederaufnahme der Beitragszah-
lung (Wiederinkraftsetzung) bis zur Höhe des ursprünglichen 
Versicherungsschutzes in Textform beantragen. 

	 Bei einer befristeten vorzeitigen Beitragsfreistellung nach Num-
mer 3 erfolgt die Wiederinkraftsetzung mit Ablauf der Frist, 
ohne dass Sie dies beantragen müssen.

	 Voraussetzung ist jeweils, dass zum Zeitpunkt der Wiederin-
kraftsetzung der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist 
und die verbleibende Beitragszahlungsdauer noch mindes-
tens ein Jahr beträgt.

	 Innerhalb von zwölf Monaten ab dem Termin, zu dem die vor-
zeitige Beitragsfreistellung wirksam wurde, erfolgt die Wieder-
inkraftsetzung ohne erneute Risikoprüfung. Nach Ablauf dieser 
Frist ist eine Wiederinkraftsetzung vom Ergebnis einer erneu-
ten Gesundheitsprüfung der versicherten Person abhängig. 

	 Der Versicherungsvertrag wird mit der Beitragshöhe, wie sie 
vor der Beitragsfreistellung vereinbart war, wieder in Kraft ge-
setzt. Der Versicherungsschutz ist aufgrund der während der 
Beitragsfreistellung nicht gezahlten Beiträge geringer. 

 
	 Sie können den Versicherungsvertrag ebenso mit dem Versi-

cherungsschutz, wie er vor der Beitragsfreistellung bestan-
den hat, wieder in Kraft setzen, wenn der zu zahlende Beitrag 
ab der Wiederinkraftsetzung entsprechend erhöht wird. Der 
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erhöhte Beitrag wird nach anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik berechnet. 

	 Die Wiederinkraftsetzung erfolgt mit unveränderten Rech-
nungsgrundlagen.

	 Die Wiederinkraftsetzung wird gebührenfrei durchgeführt.

3	 Befristete vorzeitige Beitragsfreistellung 

	 Die in Nummer 2 beschriebene vorzeitige Beitragsfreistellung 
können Sie auch auf einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten 
befristen.

4	 Auszahlungsbetrag
	
	 Der Auszahlungsbetrag ist der Rückkaufswert nach Nummer 5, 

vermindert um den Abzug nach Nummer 6.

	 Die garantierte Höhe des Auszahlungsbetrags können Sie der 
Tabelle der Garantiewerte (siehe Nummer 7) entnehmen.

5	 Rückkaufswert

	 Der Rückkaufswert ist das Deckungskapital ohne Berücksich-
tigung der Überschussbeteiligung zum Termin, zu dem die Kün-
digung oder die vorzeitige Beitragsfreistellung wirksam wird.

	 Die garantierte Höhe des Rückkaufswertes können Sie der 
Tabelle der Garantiewerte (siehe Nummer 7) entnehmen.

6	 Abzug bei Kündigung oder vorzeitiger Beitragsfreistellung

6.1	 Bei Kündigung oder vorzeitiger Beitragsfreistellung nehmen 
wir einen Abzug nach Nummern 6.2, 6.3 und 6.4 vor. Die Höhe 
des Abzugs können Sie der Tabelle der Garantiewerte (siehe 
Nummer 7) entnehmen. 

6.2	 Durch Kündigung oder vorzeitige Beitragsfreistellung ergibt 
sich für den verbleibenden Versicherungsbestand eine ver-
schlechterte Risikosituation. Kündigungen oder vorzeitige Bei-
tragsfreistellungen erfolgen erfahrungsgemäß überwiegend 
dann, wenn aufgrund des Gesundheitszustands erwartet wird, 
dass der Versicherungsfall nicht eintritt und deshalb die Auf-
rechterhaltung des Versicherungsvertrags nicht für erforder-
lich gehalten wird. Im Gegensatz dazu wird bei inzwischen 
eingetretenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht auf 
den Versicherungsschutz verzichtet. Für den verbleibenden 
Versicherungsbestand ergibt sich dadurch ein durchschnitt-
lich schlechteres Risiko. Deshalb dient dieser Teil des Abzugs 
dem Ausgleich der Verschlechterung der Risikolage für den 
verbleibenden Versichertenbestand. Dieser Teil des Abzugs 
wird in Prozent des Rückkaufswertes bemessen. Die Höhe 
des Prozentsatzes können Sie der Tabelle der Garantiewerte 
(siehe Nummer 7) entnehmen. 

6.3	 Das der Berechnung des Rückkaufswertes und der beitrags-
freien Versicherungssumme zugrunde liegende Deckungska-
pital wird auf Basis der Beiträge ohne Berücksichtigung der 
Überschussbeteiligung ermittelt Aufgrund der Verrechnung 
der Überschussanteile wurde nur ein Teil des Beitrags tatsäch-
lich gezahlt. Unter Berücksichtigung der nicht gezahlten Bei-

tragsteile fällt das Deckungskapital niedriger aus. Hierfür dient 
dieser Teil des Abzugs als Ausgleich. Dieser Teil des Abzugs 
wird in Prozent des Rückkaufswertes bemessen. Die Höhe 
des Prozentsatzes können Sie der Tabelle der Garantiewerte 
(siehe Nummer 7) entnehmen. 

6.4	 Durch die Kündigung oder die vorzeitige Beitragsfreistellung 
entstehen uns Verwaltungskosten. Dieser Teil des Abzugs be-
trägt 60 Euro und dient hierfür zum pauschalen Ausgleich.

6.5	 Auf Ihr Verlangen hin müssen zunächst wir nachweisen, dass 
der Abzug ganz und in seinen einzelnen Teilen dem Grunde 
und der Höhe nach zutrifft. Können Sie nachweisen, dass in 
Ihrem Fall ein Teil des Abzugs oder der gesamte Abzug dem 
Grunde nach nicht zutrifft, dann entfällt dieser Teil des Abzugs 
oder der gesamte Abzug; können Sie nachweisen, dass der 
gesamte Abzug oder einer seiner Teile niedriger zu beziffern 
ist, dann wird der Abzug entsprechend Ihrem Nachweis her-
abgesetzt.

6.6	 Der Abzug bei Kündigung oder vorzeitiger Beitragsfreistellung 
ist für Sie wirtschaftlich nachteilig.

7	 Tabelle der Garantiewerte
	
	 Nähere Informationen zur garantierten Höhe des Rückkaufs-

wertes, der beitragsfreien Versicherungssumme, des Auszah-
lungsbetrags und des Abzugs können Sie der Tabelle der Ga-
rantiewerte (Individuelle Vertragsinformationen und Versiche-
rungsschein) entnehmen.

	
8	 Beitragsrückzahlung

	 Ein Anspruch auf Rückzahlung der Beiträge besteht nicht.

H.	 Gestaltungsrechte während der Vertragsdauer / 
	 Empfänger der Versicherungsleistung

1	 Bezugsrecht, Abtretung und Verpfändung 

1.1	 Widerrufliches Bezugsrecht
	 Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir 

an Sie als unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, 
falls Sie uns keine andere Person benannt haben, die die An-
sprüche aus dem Versicherungsvertrag erwerben soll (Be-
zugsberechtigter). Bis zum Tod der versicherten Person kann 
das Bezugsrecht jederzeit widerrufen werden.

1.2	 Unwiderrufliches Bezugsrecht
	 Sie können auch ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugs-

berechtigte sofort und unwiderruflich die Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag erwerben soll. Sobald wir Ihre Erklärung 
erhalten haben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zu-
stimmung des von Ihnen benannten Bezugsberechtigten auf-
gehoben werden.

1.3	 Abtretung und Verpfändung
	 Sie können Ihre Ansprüche und Rechte aus dem Versiche-

rungsvertrag abtreten oder verpfänden. Eine Abtretung oder 
Verpfändung kann nur mit der Zustimmung des Abtretungs- 
bzw. Pfandgläubigers rückgängig gemacht werden. 
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1.4	 Wirksamkeit von Bezugsrechten, Abtretungen und 
	 Verpfändungen
	 Die Einräumung und der Widerruf eines widerruflichen Be-

zugsrechtes und die Einräumung eines unwiderruflichen Be-
zugsrechtes sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, 
wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform ange-
zeigt worden sind. Das gleiche gilt für Abtretungen und Ver-
pfändungen, soweit derartige Verfügungen überhaupt recht-
lich möglich sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall 
Sie; es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie 
bereits vorher Verfügungen im Sinne der Nummer 1.2 oder 1.3 
vorgenommen haben.

2	 Nachversicherungsgarantie bei Versicherungsverträgen 
mit laufender Beitragszahlung

2.1	 Bei Versicherungsverträgen mit laufender Beitragszahlung ha-
ben Sie bei bestimmten Ereignissen das Recht, eine Erhö-
hung der vereinbarten Versicherungsleistungen ohne erneute 
Risikoprüfung, ausgenommen finanzielle Angemessenheits-
prüfung, zu verlangen (Nachversicherung).

	 Die Nachversicherung können Sie unter Berücksichtigung der 
Nummern 2.2 bis 2.5 innerhalb von sechs Monaten verlangen 
nach

�� Heirat oder Begründung einer Lebenspartnerschaft im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes (LPartG) der 
versicherten Person,

�� Geburt eines Kindes der versicherten Person,
�� Adoption eines minderjährigen Kindes durch die versi-

cherte Person,
�� Erreichen der Volljährigkeit der versicherten Person,
�� Scheidung oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft im 

Sinne des LPartG der versicherten Person,
�� Erhöhung des Einkommens der versicherten Person, die 

erstmalig zum Überschreiten der Beitragsbemessungs-
grenze der gesetzlichen Rentenversicherung führt,

�� Steigerung des monatlichen Bruttoeinkommens der versi-
cherten Person aus nichtselbstständiger Tätigkeit um mehr 
als zehn Prozent gegenüber dem monatlichen Durch-
schnittsbruttoeinkommen der letzten zwölf Monate,

�� Erhöhung des Einkommens der versicherten Person, die 
erstmalig zum Überschreiten der Pflichtversicherungs-
grenze in der Gesetzlichen Krankenversicherung führt; er-
forderlich ist der Nachweis einer bestehenden privaten 
Krankheitskosten-Vollversicherung für die versicherte Per-
son bei der Continentale Krankenversicherung a.G., bei 
der es sich nicht um den Basistarif handelt,

�� erstmaliger Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit bei ver-
sicherten Schülern, Studenten und Auszubildenden,

�� erstmaliger Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit der 
versicherten Person, sofern die versicherte Person aus 
dieser Tätigkeit ihr hauptsächliches Einkommen bezieht,

�� Aufnahme einer freiberuflichen oder selbstständigen Tä-
tigkeit mit Kammerzugehörigkeit der versicherten Person,

�� Wegfall der Versicherungspflicht der versicherten Person 
in der gesetzlichen Rentenversicherung bei Handwerkern,

�� Erwerb einer selbst bewohnten Immobilie durch die versi-
cherte Person.

2.2	 Die Nachversicherung erfolgt in dem bestehenden Versiche-
rungsvertrag (Grundvertrag). Ihr werden der gleiche Tarif – 
mit den für ihn gültigen Tarifbestimmungen, den Rechnungs-
grundlagen und den zugehörigen Allgemeinen, Besonderen 
oder Ergänzenden Bedingungen – und alle sonstigen gelten-
den Vereinbarungen zugrunde gelegt.

	 Die Höhe der Versicherungssumme nach der Nachversiche-
rung darf die bedarfsgerechte Höhe nicht überschreiten (Fi-
nanzielle Angemessenheitsprüfung – siehe Kapitel Spezielle 
Klauseln der Allgemeinen Vertragsinformationen).

	 Innerhalb der in Nummer 2.1 genannten Frist sind uns geeig-
nete Nachweise dafür vorzulegen, dass die jeweiligen Vor-
aussetzungen für die Nachversicherung eingetreten sind. Der 
Versicherungsschutz aus der Nachversicherung beginnt zur 
nächsten Beitragsfälligkeit, nachdem uns die Erklärung zur 
Nachversicherung und diese Nachweise vorliegen und Sie 
den erhöhten Beitrag gezahlt haben. 

2.3	 Die Versicherungssumme der Nachversicherung muss mindes-
tens 5.000 Euro und darf höchstens 100 Prozent der bei Ab-
schluss des Grundvertrags vereinbarten Versicherungssumme, 
jedoch nicht mehr als 25.000 Euro je Ereignis, betragen. 

2.4	 Wenn wir bei dem Grundvertrag eine vorvertragliche Anzei-
gepflichtverletzung feststellen, erlischt Ihr Recht auf Nachver-
sicherung und es gelten die Regelungen in Abschnitt E ent-
sprechend für bereits bestehende Nachversicherungen. 

2.5	 Ihr Recht auf Nachversicherung erlischt, 

�� wenn die versicherte Person älter als 50 Jahre ist oder
�� die verbleibende Beitragszahlungsdauer weniger als fünf 

Jahre beträgt. 

3	 Erhöhungen bei Versicherungsverträgen mit 
	 laufender Beitragszahlung

3.1	 Sie haben das Recht, bis zu fünf Mal eine Erhöhung der ver-
einbarten Versicherungsleistungen zu verlangen, sofern die 
folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

�� Es handelt sich um einen Versicherungsvertrag mit noch 
laufender Beitragszahlung. 

�� Die verbleibende Beitragszahlungsdauer beträgt noch min-
destens fünf Jahre.

�� Die Versicherungssumme der einzelnen Erhöhung muss 
mindestens 5.000 Euro betragen. 

�� Der jährliche Beitrag aller Erhöhungen darf höchstens 200 
Prozent der für das erste Versicherungsjahr gezahlten Bei-
träge betragen.

�� Sofern die Dynamik eingeschlossen ist, dürfen die bei Ab-
schluss des Grundvertrags vereinbarte Versicherungs-
summe und die Versicherungssumme aller Erhöhungen 
zusammen 300.000 Euro nicht überschreiten.

	 Die Erhöhung erfolgt in dem bestehenden Versicherungs-
vertrag (Grundvertrag). Ihr werden der gleiche Tarif – mit 
den für ihn gültigen Tarifbestimmungen, den Rechnungs-
grundlagen und den zugehörigen Allgemeinen, Besonderen 
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oder Ergänzenden Bedingungen – und alle sonstigen gel-
tenden Vereinbarungen zugrunde gelegt.

	
3.2	 Ihr Recht auf Erhöhung ist vom Ergebnis einer erneuten Ge-

sundheitsprüfung der versicherten Person abhängig. Die Höhe 
der Versicherungssumme nach der Erhöhung darf die bedarfs-
gerechte Höhe nicht überschreiten (Finanzielle Angemessen-
heitsprüfung – siehe Kapitel Spezielle Klauseln der Allgemei-
nen Vertragsinformationen).

3.3	 Der Versicherungsschutz aus der Erhöhung beginnt zur nächs-
ten Beitragsfälligkeit, nachdem uns Ihre Erklärung zur Erhö-
hung vorliegt, die Gesundheitsprüfung und die finanzielle An-
gemessenheitsprüfung abgeschlossen sind und Sie den er-
höhten Beitrag gezahlt haben.

I.	 Allgemeine Vertragsbestimmungen 

1	 Beginn des Versicherungsschutzes

	 Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Versicherungsver-
trag aufgrund der Willenserklärungen der beiden Vertragspart-
ner abgeschlossen worden ist und Sie den Einlösungsbeitrag 
gezahlt haben. Vor dem im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginn besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

	 Ein vereinbarter vorläufiger Versicherungsschutz wird hier-
durch nicht berührt.

2	 Informationen während der Vertragslaufzeit

	 Wir informieren Sie, wenn sich der Prozentsatz der Über-
schussbeteiligung ändert. 

3	 Regelungen zur Leistungsauszahlung

3.1	 Auszahlung in Euro
	 Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir als 

Geldleistung in Euro. 

3.2	 Überweisung der Leistungen 
	 Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsberechtig-

ten auf seine Kosten. Bei Überweisungen in Länder außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraumes trägt der Empfangs-
berechtigte auch die damit verbundene Gefahr. 

3.3	 Verrechnung von ausstehenden Beträgen
	 Bei Fälligkeit von Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 

verrechnen wir Beitragsrückstände oder sonstige ausstehende 
Beträge.

4	 Meldung von Adress- und Namensänderungen

4.1	 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüg-
lich mitteilen. Andernfalls können für Sie Nachteile entstehen, 
da wir eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit einge-
schriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift sen-
den können. In diesem Fall gilt unsere Erklärung drei Tage 
nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegan-
gen. Dies gilt auch, wenn Sie den Versicherungsvertrag für 
Ihren Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche 
Niederlassung verlegt haben.

4.2	 Bei Änderung Ihres Namens gilt Nummer 4.1 entsprechend. 
Außerdem ist uns ein geeigneter Nachweis über die Namens-
änderung vorzulegen.

5	 Weitere Mitteilungspflichten

5.1	 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, 
Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen 
und Daten zu Ihrem Versicherungsvertrag verpflichtet sind, 
müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Da-
ten und Unterlagen bei Abschluss des Versicherungsvertrags, 
bei Änderung nach Abschluss des Versicherungsvertrags oder 
auf Nachfrage unverzüglich – d.h. ohne schuldhaftes Zögern – 
zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflich-
tet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an Ihrem 
Versicherungsvertrag haben, für Datenerhebungen und Mel-
dungen maßgeblich ist.

5.2	 Notwendige Informationen im Sinne von Nummer 5.1 sind ins-
besondere alle Umstände, die für die Beurteilung

�� Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
�� der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte 

an Ihrem Versicherungsvertrag haben und
�� der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers

	 maßgebend sein können. 

	 Dazu zählen insbesondere Steueridentifikationsnummern, Ge-
burtsdatum, Geburtsort und Wohnsitze. 

	 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Un-
terlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt 
Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflich-
tung werden Ihre Versicherungsvertragsdaten an die zustän-
digen in- oder ausländischen Steuerbehörden gemeldet. Dies 
gilt auch dann, wenn gegebenenfalls keine steuerliche Ansäs-
sigkeit im Ausland besteht.

6	 Verrechnung der Kosten Ihres Versicherungsvertrags 

6.1	 Mit Ihrem Versicherungsvertrag sind Kosten verbunden. Diese 
sind bereits bei der Kalkulation Ihrer Beiträge berücksichtigt. 
Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten (insbe-
sondere Aufwendungen für Beratung, Gesundheitsauskünfte, 
Werbung oder die Ausstellung des Versicherungsscheins) so-
wie übrige Kosten. Zu den übrigen Kosten gehören insbeson-
dere Verwaltungskosten.

	 Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten 
sowie der übrigen Kosten und der darin enthaltenen Verwal-
tungskosten können Sie dem Produktinformationsblatt ent-
nehmen.

6.2	 Für die Berücksichtigung der Abschluss- und Vertriebskos-
ten Ihres Versicherungsvertrags in unserem Jahresabschluss 
ist das Verrechnungsverfahren nach § 4 Deckungsrückstel-
lungsverordnung (DeckRV) maßgebend. Hierbei werden die 
ersten Beiträge zur Tilgung von Abschluss- und Vertriebs-
kosten herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistun-
gen im Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs 
in der jeweiligen Versicherungsperiode und für die Bildung 
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der bilanziellen Deckungsrückstellung bestimmt sind. Der 
auf diese Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungs-
rückstellungsverordnung auf 2,5 Prozent der Summe der für 
die gesamte Laufzeit des Versicherungsvertrags vereinbar-
ten Beiträge (Beitragssumme) beschränkt. 

	 Damit auch in den ersten Jahren bereits Beitragsteile bei ei-
ner Kündigung oder vorzeitigen Beitragsfreistellung zur Ver-
fügung stehen, werden Abschluss- und Vertriebskosten in 
Höhe von bis zu 2,5 Prozent der Beitragssumme nach aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik gleichmäßig 
auf die ersten 60 beitragspflichtigen Monate verteilt. Ist die 
vereinbarte Beitragszahlungsdauer kürzer als 60 Monate, ver-
teilen wir die Kosten gleichmäßig auf die kürzere Beitragszah-
lungsdauer. Bereits verrechnete Abschluss- und Vertriebskos-
ten werden nicht erstattet. 

	 Zeiträume, in denen der Versicherungsvertrag beitragsfrei ge-
stellt ist, werden bei der Ermittlung des 60-Monats-Zeitrau-
mes nicht berücksichtigt. 

	 Bei Erhöhungen, z.B. dynamischen Erhöhungen oder Nach-
versicherungen, wird jeder Erhöhungsteil hinsichtlich der Ab-
schluss- und Vertriebskosten wie ein eigenständiger Versiche-
rungsvertrag behandelt. 

6.3	 Die übrigen Kosten werden über die gesamte Vertragslaufzeit 
verteilt.

6.4	 Das beschriebene Verfahren zur Verrechnung der Abschluss- 
und Vertriebskosten hat wirtschaftlich zur Folge, dass in der 
Anfangszeit Ihres Versicherungsvertrags keine oder nur ge-
ringe Beträge für einen Rückkaufswert vorhanden sind. Dies 
ist für Sie wirtschaftlich nachteilig. Nähere Informationen zur 
garantierten Höhe des Rückkaufswertes, der beitragsfreien 
Versicherungssumme, des Auszahlungsbetrags und des Ab-
zugs können Sie der Tabelle der Garantiewerte (Individuelle 
Vertragsinformationen und Versicherungsschein) entnehmen. 

7	 Sonstige Kosten

	 Mit sonstigen Kosten belasten wir Sie oder Ihren Versiche-
rungsvertrag nur aus besonderen, von Ihnen veranlassten, 
Gründen (z.B. bei Ausstellung eines Ersatzversicherungs-
scheins oder Beitragsverzug) zum pauschalen Ausgleich der 
durchschnittlich entstehenden Kosten. Einzelheiten dazu, ins-
besondere zur jeweiligen Kostenveranlassung und -höhe, ent-
nehmen Sie bitte unserer Gebührenübersicht (Gebührenüber-
sicht – siehe Kapitel Überschussbeteiligung und Kosten der 
Allgemeinen Vertragsinformationen). Die dort genannten Kos-
ten werden von uns regelmäßig überprüft und gegebenenfalls 
nach billigem Ermessen neu festgesetzt. Die jeweils aktuelle 
Gebührenübersicht können Sie auf unserer Internetseite ein-
sehen. Gerne teilen wir Ihnen die sonstigen Kosten auf An-
frage auch jederzeit mit.

	 Auf Ihr Verlangen hin müssen zunächst wir das Entstehen und 
die Höhe dieser Kosten nachweisen. Können Sie nachwei-
sen, dass in Ihrem Fall keine Kosten entstanden sind, dann 
entfallen diese; können Sie nachweisen, dass geringere Kos-
ten entstanden sind, dann werden diese entsprechend Ihrem 
Nachweis herabgesetzt. 

8	 Verjährung der Ansprüche auf Versicherungsleistungen

	 Ansprüche auf Versicherungsleistungen verjähren in drei Jah-
ren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Anspruchsberechtigte von 
den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt 
hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. 
Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Un-
kenntnis verjähren alle Ansprüche in zehn Jahren, nachdem 
sie entstanden sind.

	 Ist der Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns an-
gemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt ge-
hemmt, zu dem unsere Leistungsentscheidung dem An-
spruchsberechtigten in Textform zugeht. Der Zeitraum zwi-
schen der Anmeldung und dem Zugang unserer Leistungs-
entscheidung bleibt damit bei der Berechnung der Frist unbe-
rücksichtigt.

	 Ist derjenige, der den Anspruch auf eine Versicherungsleis-
tung geltend macht, mit unserer Leistungsentscheidung nicht 
einverstanden, kann er den Anspruch innerhalb der Verjäh-
rungsfrist gerichtlich geltend machen. Wird die Frist versäumt, 
können wir uns auf die Einrede der Verjährung berufen. 

9	 Vereinbartes Vertragsrecht und Gerichtsstand

9.1	 Auf Ihren Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundes-
republik Deutschland Anwendung.

9.2	 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können gegen uns 

�� bei dem für unseren Sitz oder 
�� bei dem für Ihren Wohnsitz – in Ermangelung eines sol-

chen bei dem für Ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort – zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung 

	 örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht werden.

9.3	 Ansprüche gegen Sie können ausschließlich an dem für Ihren 
Wohnsitz – in Ermangelung eines solchen an dem für Ihren 
gewöhnlichen Aufenthaltsort – zum Zeitpunkt der Klageerhe-
bung örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht werden. 

9.4	 Verlegen Sie nach Abschluss des Versicherungsvertrags Ih-
ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in ein ande-
res Land oder ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalts-
ort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das 
für unseren Sitz örtlich zuständige Gericht zuständig.
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III.	 Besondere Bedingungen 
	 für die Risikoversicherung nach Tarif E-RLP
	 (Fassung 1/2017)

	 Ergänzend zu den Allgemeinen Bedingungen für die Risiko-
versicherung nach Tarif E-RL gelten folgende Regelungen: 

 
A.	 Vorgezogene Todesfall-Leistung bei einer schweren 

Krankheit

1	 Versicherungsleistungen und ihre Voraussetzungen

	 Wir zahlen die vereinbarte Versicherungssumme auf Ihren An-
trag bereits vor dem Tod der versicherten Person, wenn diese 
während der Versicherungsdauer an einer schweren Krank-
heit im Sinne dieser Bedingungen erkrankt (vorgezogene To-
desfall-Leistung).

	 Schwere Krankheit im Sinne dieser Bedingungen ist jede fort-
schreitende und unheilbare Krankheit, die nach Ansicht des 
behandelnden Facharztes und eines von uns beauftragten 
Arztes innerhalb von zwölf Monaten zum Tode führen wird. 
Stimmen beide Ärzte in ihrer Ansicht nicht überein, sind wir 
berechtigt, die Stellungnahme eines weiteren Facharztes als 
unabhängigem Dritten einzuholen. 

	 Mit der Zahlung der vorgezogenen Todesfall-Leistung endet 
der Versicherungsvertrag. 

	 Ein Anspruch auf vorgezogene Todesfall-Leistung besteht 
nicht, wenn 

�� die verbleibende Versicherungsdauer ab Beantragung der 
Leistung weniger als zwölf Monate beträgt oder

�� die schwere Krankheit auf Umstände zurückzuführen ist, 
unter denen nach Abschnitt B Nummer 3 der Allgemeinen 
Bedingungen die Todesfall-Leistung auf den für den To-
destag berechneten Auszahlungsbetrag bei Kündigung 
nach Abschnitt G Nummer 4 beschränkt ist oder deren 
Nichtanzeige uns nach Abschnitt E der Allgemeinen Be-
dingungen zum Rücktritt vom Versicherungsvertrag be-
rechtigt oder

�� wir nach Abschnitt E Nummer 10 der Allgemeinen Bedin-
gungen zur Anfechtung des Versicherungsvertrags berech-
tigt sind. 

	 Maßgeblich für die Frist von zwölf Monaten hinsichtlich der 
Prognose über die Lebenserwartung und für die verbleibende 
Versicherungsdauer ist der Zeitpunkt der Beantragung der 
vorgezogenen Todesfall-Leistung. Dieser Zeitpunkt gilt auch 
für die Höhe der Versicherungssumme.

2	 Nachweis- und Mitwirkungspflichten

2.1	 Bei Beantragung der vorgezogenen Todesfall-Leistung sind 
uns als Nachweis dafür vorzulegen, dass die Voraussetzun-
gen für die vorgezogene Todesfall-Leistung eingetreten sind:

�� der Versicherungsschein,
�� ein Zeugnis eines Facharztes samt Befunden und – falls 

vorhanden – Krankenhausberichten, aus denen hervor-

geht, dass bei der versicherten Person eine schwere Krank-
heit im Sinne dieser Bedingungen vorliegt.

	 Entstehende Kosten hat der Anspruchsteller zu tragen.

2.2	 Weitere Nachweise, Entbindung von der Schweigepflicht
	 Zur Feststellung, ob eine schwere Krankheit im Sinne dieser 

Bedingungen vorliegt, können wir außerdem weitere medizi-
nische Auskünfte, Aufklärungen, Vor-Ort-Prüfungen und zu-
sätzliche Untersuchungen sowie weitere notwendige Nach-
weise verlangen, wobei wir hierzu entsprechende Gutachter, 
Ärzte und sachverständige Dienstleister einsetzen können. 
Die Kosten werden von uns getragen. Wir können verlangen, 
dass die erforderlichen ärztlichen Untersuchungen in der Bun-
desrepublik Deutschland durchgeführt werden. In diesem Fall 
übernehmen wir die vorher mit uns abgestimmten Reise- und 
Aufenthaltskosten.

	 In diesem Zusammenhang kann es auch erforderlich sein, im 
Einzelfall Ärzte, Krankenhäuser und sonstige Krankenanstal-
ten, bei denen die versicherte Person in Behandlung war oder 
sein wird, Personenversicherer sowie frühere und derzeitige 
gesetzliche Krankenkassen der versicherten Person zu befra-
gen. Dazu ist in der Regel eine Schweigepflichtentbindungser-
klärung der versicherten Person erforderlich. Hat die versicherte 
Person die Schweigepflichtentbindungserklärung im Versiche-
rungsantrag erteilt, wird sie vor Einholung einer solchen Aus-
kunft von uns unterrichtet werden; die versicherte Person kann 
der Einholung einer solchen Auskunft widersprechen. Im Übri-
gen kann die versicherte Person jederzeit verlangen, dass die 
Auskunftserhebung nur bei Einzeleinwilligung erfolgt.

2.3	 Folgen bei Verletzung der Mitwirkungspflicht
	 Solange eine Mitwirkungspflicht von Ihnen, der versicherten 

Person oder dem Anspruchsteller vorsätzlich nicht erfüllt wird, 
sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn Sie einer Auskunftserhebung, die für 
die Leistungsprüfung erforderlich ist, widersprechen oder eine 
Einzeleinwilligung nicht erteilen. Bei grob fahrlässiger Verlet-
zung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie uns nach-
weisen, dass Sie die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlässig 
verletzt haben. Der Anspruch auf die vorgezogene Todesfall-
Leistung bleibt jedoch insoweit bestehen, als die Verletzung 
ohne Einfluss auf die Feststellung oder den Umfang unserer 
Leistungspflicht ist. Die vollständige oder teilweise Leistungs-
freiheit tritt nur ein, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung 
in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben.

B.	 Kinder-Bonus

	 Die Todesfall-Leistung erhöht sich um 50 Prozent bei Eintritt 
eines der folgenden Ereignisse

�� Geburt eines Kindes der versicherten Person,
�� Adoption eines minderjährigen Kindes durch die versi-

cherte Person. 

	 Der erhöhte Todesfallschutz beginnt ab dem Tag der Geburt 
oder der Adoption eines Kindes und endet nach Ablauf von drei 
Monaten. Teilen Sie uns innerhalb der Dauer des erhöhten 
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Versicherungsschutzes die Geburt oder die Adoption eines Kin-
des mit, verlängert sich die Erhöhung um weitere drei Monate. 

	 Auch bei Eintritt mehrerer Ereignisse wird die Todesfall-Leis-
tung nur einmal erhöht, wenn zwischen den einzelnen Ereig-
nissen nicht mehr als sechs Monate vergangen sind. 

	 Uns sind geeignete Nachweise dafür vorzulegen, dass die je-
weiligen Voraussetzungen für die Erhöhung der Todesfall-Leis-
tung eingetreten sind (z.B. Geburtsurkunde oder Adoptions-
urkunde). 

C.	 Pflege-Bonus

1	 Versicherungsleistungen und ihre Voraussetzungen

	 Wir erbringen einmalig eine Zahlung in Höhe von 10 Prozent 
der Todesfall-Leistung, maximal jedoch 15.000 Euro, wenn die 
versicherte Person nach Maßgabe dieser Bedingungen wäh-
rend der Versicherungsdauer pflegebedürftig wird oder mindes-
tens mittelschwere Demenz vorliegt. Eine Beantragung des 
Pflege-Bonus ist nur möglich, solange die versicherte Person 
lebt. Die Versicherungsleistung bei Tod der versicherten Per-
son während der Versicherungsdauer bleibt hiervon unberührt.

	 Vorliegen von Pflegebedürftigkeit
	 Pflegebedürftigkeit ist gegeben, wenn die versicherte Person 

sechs Monate ununterbrochen infolge Krankheit, Körperver-
letzung oder Kräfteverfalls so hilflos gewesen ist, dass sie für 
Verrichtungen des täglichen Lebens in erheblichem Umfang 
täglich der Hilfe einer anderen Person bedurfte. Pflegebedürf-
tigkeit liegt auch vor, wenn die sechs Monate noch nicht er-
reicht sind, aber voraussichtlich erreicht werden. Der Umfang 
der Hilfestellung wird nach einer Punktetabelle ermittelt. 

	 Die versicherte Person benötigt Hilfe beim 

�� Fortbewegen im Zimmer� 1 Punkt
	 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch 

bei Inanspruchnahme einer Gehhilfe oder eines Roll-
stuhls – die Unterstützung einer anderen Person für die 
Fortbewegung benötigt.

�� Aufstehen und Zubettgehen� 1 Punkt
	 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person nur mit 

Hilfe einer anderen Person das Bett verlassen oder in das 
Bett gelangen kann.

�� An- und Auskleiden� 1 Punkt
	 Hilfebedarf liegt vor, wenn sich die versicherte Person trotz 

krankengerechter Kleidung nur mit Hilfe einer anderen Per-
son an- oder ausziehen kann.

�� Einnehmen von Mahlzeiten und Getränken� 1 Punkt
	 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person – auch 

bei Benutzung krankengerechter Essbestecke und Trink-
gefäße – nur mit Hilfe einer anderen Person essen oder 
trinken kann.

�� Waschen, Kämmen oder Rasieren� 1 Punkt
	 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person von ei-

ner anderen Person gewaschen, gekämmt oder rasiert 
werden muss, weil sie selbst die dafür erforderlichen Kör-
perbewegungen nicht mehr ausführen kann.

�� Verrichten der Notdurft� 1 Punkt

	 Hilfebedarf liegt vor, wenn die versicherte Person die Un-
terstützung einer anderen Person benötigt, weil sie

–– sich nach dem Stuhlgang nicht allein säubern kann,
–– ihre Notdurft nur unter Zuhilfenahme einer Bettschüs-

sel verrichten kann oder weil 
–– der Darm bzw. die Blase nur mit fremder Hilfe entleert 

werden kann.

	 Bei Pflegebedürftigkeit leisten wir ab zwei Punkten.

	 Vorliegen von mittelschwerer Demenz
	 Mittelschwere Demenz ist gegeben, wenn die versicherte Per-

son sechs Monate ununterbrochen nicht mehr ohne fremde 
Hilfe zurechtkommt. Dies setzt den Verlust geistiger Fähigkei-
ten voraus, der sich auf das Denk-, Erkennungs-, Erinnerungs- 
und Orientierungsvermögen wie folgt auswirkt: 

	 Die versicherte Person

�� kann sich während einer Befragung kaum an relevante As-
pekte ihres Lebens erinnern, z.B. an die Adresse, die lang-
jährige Telefonnummer, die Namen naher Familienange-
höriger wie die der Enkel oder den Namen der Schule, die 
sie zuletzt besucht hat,

�� 	ist häufig desorientiert hinsichtlich Zeit (Datum, Wochen-
tag, Jahreszeit etc.) oder Ort, 

�� 	kann Schwierigkeiten haben, beginnend bei 40 in Vierer-
schritten oder beginnend bei 20

�� 	in Zweierschritten rückwärts zu zählen,
�� 	erinnert sich nur noch an einzelne Fakten, die sie selbst 

oder andere betreffen, 
�� braucht keine Hilfe beim Toilettengang oder Essen, kann 

aber Schwierigkeiten bei der Auswahl situationsgerechter 
Kleidung haben (z.B. wählt sie oft Hausschuhe für den 
Waldspaziergang).

	 Oben stehender Definition der mittelschweren Demenz nebst 
Fallbeispielen liegt die Reisberg-Skala zugrunde (Global De-
terioration Scale – GDS, Einteilung der Demenz in sieben 
Grade, Stand 08/2014). Nach Reisberg verläuft die Entwick-
lung einer Demenz so, dass die bis in das Erwachsenenalter 
erlernten Fähigkeiten nacheinander verloren werden. 

	 Mittelschwere Demenz liegt auch vor, wenn die sechs Monate 
noch nicht erreicht sind, aber voraussichtlich erreicht werden.

	 Bei mittelschwerer Demenz leisten wir ab einem Schweregrad 
fünf nach Reisberg (GDS 5).

2	 Nachweis- und Mitwirkungspflichten, wenn eine Leistung 
wegen Pflegebedürftigkeit oder mittelschwerer Demenz 
verlangt wird

2.1	 Nachweise für den Eintritt von Pflegebedürftigkeit oder 
mittelschwerer Demenz

	 Wird eine Leistung wegen Pflegebedürftigkeit oder mittel-
schwerer Demenz verlangt, informieren wir Sie umgehend 
über die von uns zur Leistungsprüfung benötigten Unterlagen:

a)	 ausführliche Berichte der Ärzte, die die versicherte Person 
gegenwärtig behandeln bzw. behandelt oder untersucht ha-
ben, über Ursache, Beginn, Art, Verlauf und voraussichtliche 



Kapitel III: Besondere Bedingungen Risikoversicherung Premium

20

Dauer des Leidens sowie Art und Umfang der Pflegebedürf-
tigkeit oder mittelschwerer Demenz; 

b)	 eine Bescheinigung der Person oder der Einrichtung, die 
mit der Pflege betraut ist, über Art und Umfang der Pflege.

	 Entstehende Kosten hat der Anspruchsteller zu tragen.

2.2	 Weitere Nachweise, Entbindung von der Schweigepflicht
	 Wir können außerdem weitere medizinische Auskünfte, Auf-

klärungen, Vor-Ort-Prüfungen und zusätzliche Untersuchun-
gen sowie weitere notwendige Nachweise verlangen, wobei 
wir hierzu entsprechende Gutachter, Ärzte und sachverstän-
dige Dienstleister einsetzen können. Die Kosten werden von 
uns getragen. Wir können verlangen, dass die erforderlichen 
ärztlichen Untersuchungen in der Bundesrepublik Deutsch-
land durchgeführt werden. In diesem Fall übernehmen wir die 
vorher mit uns abgestimmten Reise- und Aufenthaltskosten.

	 In diesem Zusammenhang kann es auch erforderlich sein, im 
Einzelfall Ärzte, Krankenhäuser und sonstige Krankenanstal-
ten, bei denen die versicherte Person in Behandlung war oder 
sein wird, Personenversicherer sowie frühere und derzeitige 
gesetzliche Krankenkassen der versicherten Person zu be-
fragen. Dazu ist in der Regel eine Schweigepflichtentbindungs-
erklärung der versicherten Person erforderlich. Hat die versi-
cherte Person die Schweigepflichtentbindungserklärung im 
Versicherungsantrag erteilt, wird sie vor Einholung einer sol-
chen Auskunft von uns unterrichtet werden; die versicherte 
Person kann der Einholung einer solchen Auskunft widerspre-
chen. Im Übrigen kann die versicherte Person jederzeit ver-
langen, dass die Auskunftserhebung nur bei Einzeleinwilli-
gung erfolgt.

2.3	 Folgen bei Verletzung der Mitwirkungspflicht
	 Solange eine Mitwirkungspflicht von Ihnen, der versicherten 

Person oder dem Anspruchsteller vorsätzlich nicht erfüllt wird, 
sind wir von der Verpflichtung zur Leistung frei. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn Sie einer Auskunftserhebung, die für 
die Leistungsprüfung erforderlich ist, widersprechen oder eine 
Einzeleinwilligung nicht erteilen. Bei grob fahrlässiger Verlet-
zung einer Mitwirkungspflicht sind wir berechtigt, unsere Leis-
tung in einem der Schwere des Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Dies gilt nicht, wenn Sie uns nach-
weisen, dass Sie die Mitwirkungspflicht nicht grob fahrlässig 
verletzt haben. Der Anspruch auf Leistung wegen Pflegebe-
dürftigkeit oder mittelschwerer Demenz bleibt jedoch insoweit 
bestehen, als die Verletzung ohne Einfluss auf die Feststel-
lung oder den Umfang unserer Leistungspflicht ist. Die voll-
ständige oder teilweise Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben.

D.	 Verlängerung der Risikoversicherung 
	 ohne erneute Risikoprüfung

	 Sie können bis drei Jahre vor Vertragsablauf einmalig eine 
Verlängerung Ihres Versicherungsvertrags ohne erneute Ri-
sikoprüfung verlangen. Die Verlängerung erfolgt in dem be-
stehenden Versicherungsvertrag. Mit der Verlängerung er-
lischt das Recht auf weitere Verlängerungen. 

	 Der Versicherungsvertrag darf um höchstens 15 Jahre ver-
längert werden, wobei sich die Versicherungsdauer nicht mehr 
als verdoppeln darf. Die gesamte Versicherungsdauer des 
verlängerten Versicherungsvertrags darf nicht mehr als 45 
Jahre betragen. Die versicherte Person darf bei Ablauf des 
Versicherungsvertrags nicht älter als 75 Jahre sein. 

	 Ist Ihr Versicherungsvertrag beitragsfrei gestellt, ist eine Ver-
längerung nicht möglich. 

	
	 Mit der Verlängerung ändert sich der Beitrag nach anerkann-

ten Regeln der Versicherungsmathematik. In der Regel führt 
dies zu einer Erhöhung des Beitrags. Die Verlängerung wird 
zur nächsten Beitragsfälligkeit wirksam, nachdem uns Ihre Er-
klärung zur Verlängerung zugegangen ist.
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IV.	 Allgemeine Bedingungen 
	 für die Risikoversicherung nach Tarif E-VRL
	 (Fassung 1/2017)

A.	 Die Beteiligten am Versicherungsvertrag

1	 Versicherungsnehmer und Versicherer

	 Vertragspartner in diesem Versicherungsvertrag sind Sie als 
Versicherungsnehmer und wir als Versicherer. Als Versiche-
rungsnehmer haben Sie alle Rechte und Pflichten aus dem 
Versicherungsvertrag. Als Versicherer tragen wir während der 
gesamten Vertragslaufzeit den Versicherungsschutz nach die-
sen Versicherungsbedingungen.

2	 Versicherte Person

	 Als versicherte Person wird die Person bezeichnet, auf die 
sich der Versicherungsschutz bezieht. Dies können Sie oder 
eine andere Person sein.

3	 Bezugsberechtigter

	 Als Bezugsberechtigter wird eine Person bezeichnet, die die 
Versicherungsleistungen erhalten soll. Als Versicherungsneh-
mer haben grundsätzlich Sie Anspruch auf die Versicherungs-
leistungen. Sie können auch andere Personen als Bezugsbe-
rechtigte für die Versicherungsleistungen bestimmen.

B.	 Versicherungsleistungen und ihre Voraussetzungen

1	 Versicherungsleistungen

	 Wir zahlen bei Tod der versicherten Person während der Ver-
sicherungsdauer die Versicherungssumme, deren jeweilige 
Höhe im vereinbarten Verlaufsplan der versicherten Summen 
dokumentiert ist. Der Versicherungsschutz gilt weltweit. 

2	 Einstufung nach dem Rauchverhalten 

2.1	 Risikoversicherung für Nichtraucher
	 Nichtraucher ist, wer in den letzten zwölf Monaten vor Antrag-

stellung nicht aktiv Nikotin durch Rauchen oder Inhalieren auf-
genommen hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht 
zu tun.

	 Gefahrerhöhung und Anzeigepflicht
	 Wird die versicherte Person nach Antragstellung Raucher nach 

Nummer 2.2, stellt dies eine Gefahrerhöhung dar. Sie – und 
die versicherte Person – sind verpflichtet, uns dies unverzüg-
lich in Textform mitzuteilen. 

	 Folgen dieser Gefahrerhöhung
	 Wir verzichten auf unsere gesetzlichen Rechte, den Versiche-

rungsvertrag wegen dieser Gefahrerhöhung zu kündigen oder 
die erhöhte Gefahr vom Versicherungsschutz auszuschlie-
ßen. 

	 Wird diese Gefahrerhöhung vorgenommen, können wir rück-
wirkend ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung den höheren 
Beitrag der Risikoversicherung für Raucher verlangen; die 
Versicherungssumme bleibt in der bisherigen Höhe bestehen. 

Eine Beitragserhöhung ist jedoch ausgeschlossen, wenn Sie 
uns nachweisen, dass die Vornahme der Gefahrerhöhung un-
verschuldet erfolgt ist. Wenn Sie oder die versicherte Person 
diese Gefahrerhöhung nachträglich erkennen und uns dies 
nicht in Textform angezeigt wird, können wir die vorgenannte 
Beitragserhöhung auch dann vornehmen, wenn die Gefahr-
erhöhung unverschuldet ist.

	 Unser Recht zur Beitragserhöhung erlischt, wenn wir es nicht 
innerhalb eines Monats nach Zugang Ihrer Mitteilung in Text-
form über die Gefahrerhöhung geltend machen.

	 Sie können Ihren Versicherungsvertrag innerhalb eines Mo-
nats nach Zugang unserer Mitteilung über die Beitragserhö-
hung ohne Einhaltung einer Frist kündigen.

	 Tritt der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem 
Zeitpunkt ein, zu dem Sie uns die Gefahrerhöhung hätten mit-
teilen müssen, verringert sich die Versicherungssumme im 
Verhältnis des bisherigen Beitrags zum erforderlichen Beitrag 
der Risikoversicherung für Raucher. Das gilt nicht, wenn Sie – 
und die versicherte Person – die Mitteilung in Textform nicht 
vorsätzlich unterlassen haben oder uns die Gefahrerhöhung 
zu diesem Zeitpunkt bekannt war. Wir verringern die Versi-
cherungssumme nicht, wenn die Gefahrerhöhung nicht ur-
sächlich für den Eintritt des Versicherungsfalls war. 

2.2	 Risikoversicherung für Raucher
	 Raucher ist, wer die Voraussetzungen für einen Nichtraucher 

nach Nummer 2.1 nicht erfüllt.

	 Sollten Sie Nichtraucher geworden sein, sind wir bereit, nach 
ergänzender Risiko-Einschätzung den Wechsel in eine Risi-
koversicherung für Nichtraucher zu prüfen. Nichtraucher ist, 
wer in den letzten zwölf Monaten vor Beantragung des Tarif-
wechsels nicht aktiv Nikotin durch Rauchen oder Inhalieren 
aufgenommen hat und auch beabsichtigt, dies in Zukunft nicht 
zu tun.

3	 Leistungseinschränkungen bei Krieg, Unruhen, Einsatz /
Freisetzung von ABC-Waffen/-Stoffen oder vorsätzlicher 
Selbsttötung 

3.1	 Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhängig da-
von, auf welcher Ursache der Versicherungsfall beruht. 

3.2	 Die Todesfall-Leistung ist in folgenden Fällen auf den für den 
Todestag berechneten Auszahlungsbetrag bei Kündigung nach 
Abschnitt G Nummer 4 beschränkt:

a)	 Der Todesfall wurde unmittelbar oder mittelbar durch 
Kriegsereignisse verursacht.

	 Wir erbringen jedoch die volle Todesfall-Leistung, wenn der 
Tod unmittelbar oder mittelbar durch Kriegsereignisse ver-
ursacht wurde, denen die versicherte Person während ei-
nes Aufenthalts außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ausgesetzt war und an denen sie nicht aktiv beteiligt war.

b)	 Der Todesfall wurde unmittelbar oder mittelbar durch in-
nere Unruhen verursacht.
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	 Wir erbringen jedoch die volle Todesfall-Leistung, wenn 
die versicherte Person nicht auf Seiten der Unruhestifter 
teilgenommen hat.

c)	 Der Todesfall wurde unmittelbar oder mittelbar durch den 
vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologischen oder 
chemischen Waffen, die vorsätzliche Freisetzung von ra-
dioaktiven, biologischen oder chemischen Stoffen oder 
durch die vorsätzliche Freisetzung von Strahlen infolge 
Kernenergie, die den Einsatz einer Katastrophenschutz-
behörde oder einer vergleichbaren Einrichtung notwendig 
macht, verursacht.

	 Wir erbringen jedoch die volle Todesfall-Leistung, wenn es 
sich um ein Ereignis handelt, durch das nicht mehr als 
1.000 Menschen unmittelbar oder voraussichtlich mittel-
bar innerhalb von fünf Jahren sterben oder dauerhaft 
schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden.

3.3	 Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person erbrin-
gen wir die volle Todesfall-Leistung, wenn seit Abschluss des 
Versicherungsvertrags mindestens drei Jahre vergangen sind.

	 Bei vorsätzlicher Selbsttötung der versicherten Person vor Ab-
lauf der Dreijahresfrist ist die Todesfall-Leistung auf den für 
den Todestag berechneten Auszahlungsbetrag bei Kündigung 
nach Abschnitt G Nummer 4 beschränkt.

	 Wir erbringen jedoch bei vorsätzlicher Selbsttötung der versi-
cherten Person vor Ablauf der Dreijahresfrist die volle Todes-
fall-Leistung, wenn die Tat nachweislich in einem die freie Wil-
lensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Stö-
rung der Geistestätigkeit begangen worden ist.

	 Bei jeder Erhöhung und Wiederinkraftsetzung beginnt die Drei-
jahresfrist für den Erhöhungsteil oder den wieder in Kraft ge-
setzten Teil des Versicherungsschutzes neu zu laufen. 

C.	 Überschussbeteiligung

1	 Grundsätze der Überschussermittlung und 
	 Überschussbeteiligung

1.1	 Wir beteiligen die Versicherungsnehmer an den Überschüs-
sen. Die Überschüsse werden nach den jeweils gesetzlich 
gültigen Bestimmungen, derzeit nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches (HGB) und des Versicherungsvertrags-
gesetzes (VVG), ermittelt und im Rahmen unseres Jahresab-
schlusses festgestellt. 

1.2	 Wir beteiligen die Versicherungsnehmer als Kollektiv an den 
Überschüssen. Dabei beachten wir die Verordnung über die 
Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Min-
destzuführungsverordnung) in der jeweils geltenden Fassung.

	 Überschüsse können aus den Kapitalerträgen, dem Risikoer-
gebnis und dem übrigen Ergebnis entstehen. 

	 Kapitalerträge
	 Bei Risikoversicherungen sind die Beiträge so kalkuliert, wie 

sie zur Deckung des Todesfallrisikos und der Kosten benötigt 
werden. Es stehen daher keine oder nur geringfügige Beträge 

zur Verfügung, um Kapital zu bilden, aus dem Kapitalerträge 
entstehen können. Von den Nettoerträgen derjenigen Kapital-
anlagen unseres sonstigen Vermögens, die für künftige Ver-
sicherungsleistungen vorgesehen sind (§ 3 Mindestzufüh-
rungsverordnung), erhalten die Versicherungsnehmer insge-
samt mindestens den in der jeweils geltenden Fassung der 
Mindestzuführungsverordnung genannten Prozentsatz. In der 
derzeitigen Fassung der Mindestzuführungsverordnung sind 
90 Prozent vorgeschrieben. Von diesem Betrag werden zu-
nächst die Mittel abgezogen, die zur Finanzierung der garan-
tierten Versicherungsleistungen benötigt werden. Die verblei-
benden Mittel verwenden wir für die Überschussbeteiligung 
der Versicherungsnehmer.

	 Risikoergebnis
	 Weitere Überschüsse entstehen dann, wenn sich das versi-

cherte Risiko günstiger entwickelt, als bei der Tarifkalkulation 
angenommen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Sterb-
lichkeit der Versicherten niedriger ist, als die bei der Tarifkal-
kulation zugrunde gelegte. In diesem Fall müssen wir weni-
ger Leistungen für Todesfälle als ursprünglich angenommen 
zahlen und können daher die Versicherungsnehmer an dem 
entstehenden Risikoergebnis beteiligen. An diesen Überschüs-
sen werden die Versicherungsnehmer nach der derzeitigen 
Fassung der Mindestzuführungsverordnung zu mindestens 
90 Prozent beteiligt.

	 Übriges Ergebnis
	 Überschüsse aus dem übrigen Ergebnis können beispielsweise 

entstehen, wenn die Kosten niedriger sind als bei der Tarifkal-
kulation angenommen. Am übrigen Ergebnis werden die Ver-
sicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der Mindest-
zuführungsverordnung zu mindestens 50 Prozent beteiligt.

	 In Ausnahmefällen kann die Mindestbeteiligung der Versiche-
rungsnehmer nach der Mindestzuführungsverordnung mit Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörde gekürzt werden.

1.3	 Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Überschüsse 
führen wir der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zu, so-
weit sie nicht in Form der so genannten Direktgutschrift be-
reits unmittelbar den überschussberechtigten Versicherungen 
gutgeschrieben werden. Diese Rückstellung dient dazu, Er-
gebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie darf grund-
sätzlich nur für die Überschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer verwendet werden. Wir sind berechtigt, im Interesse 
der Versicherten mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde in Aus-
nahmefällen die Rückstellung für Beitragsrückerstattung, so-
weit sie nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile ent-
fällt, heranzuziehen, um

a)	 einen drohenden Notstand abzuwenden,

b)	 unvorhersehbare Verluste aus überschussberechtigten 
Versicherungsverträgen auszugleichen, die auf allgemeine 
Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen sind, oder

c)	 die Deckungsrückstellung zu erhöhen, wenn die Rech-
nungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehbaren und 
nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse an-
gepasst werden müssen. Eine Deckungsrückstellung bil-
den wir, um zu jedem Zeitpunkt die Versicherungsleistungen 
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gewährleisten zu können. Die Deckungsrückstellung wird 
nach den jeweils gesetzlich gültigen Bestimmungen, der-
zeit nach dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und 
dem HGB, sowie den dazu erlassenen Rechtsverordnun-
gen berechnet.

	 Wenn wir die Rückstellung für Beitragsrückerstattung zum 
Verlustausgleich oder zur Erhöhung der Deckungsrück-
stellung heranziehen, belasten wir die Versichertenbe-
stände verursachungsorientiert.

1.4	 Die verschiedenen Versicherungsarten tragen unterschiedlich 
zu den Überschüssen bei. Wir haben deshalb gleichartige bei 
uns bestehende Versicherungsverträge zu Bestandsgruppen 
zusammengefasst. Die Verteilung der Überschüsse für die 
Versicherungsnehmer auf die einzelnen Bestandsgruppen ori-
entiert sich daran, in welchem Umfang sie zu seiner Entste-
hung beigetragen haben. Hat eine Bestandsgruppe nicht zur 
Entstehung von Überschüssen beigetragen, werden ihr keine 
Überschüsse zugeteilt.

1.5	 In Abhängigkeit von dieser Zuordnung und beispielsweise dem 
gewählten Tarif, dem Tarifwerk, der Zahlweise des Beitrags, 
dem Beruf, dem Body-Mass-Index (BMI) und dem Rauchver-
halten werden die Überschuss-Sätze für die einzelnen Versi-
cherungsverträge jährlich von uns festgesetzt. Wir veröffent-
lichen die Überschuss-Sätze in unserem Geschäftsbericht, 
den Sie bei uns anfordern können.

1.6	 Ansprüche auf eine bestimmte Höhe der Beteiligung Ihres 
Versicherungsvertrags an den Überschüssen ergeben sich 
aus Nummer 1 noch nicht.

2	 Überschussbeteiligung Ihres Versicherungsvertrags

	 Sofern von uns eine entsprechende Überschussbeteiligung 
festgesetzt wird, erhält die Risikoversicherung Überschuss-
anteile entsprechend den folgenden Nummern.

2.1	 Laufende Überschussbeteiligung
	 Die Überschussbeteiligung erfolgt im Überschuss-System Bei-

tragsverrechnung. Nach vorzeitiger Beitragsfreistellung gilt 
das Überschuss-System Sofortbonus.

2.2	 Überschuss-System Beitragsverrechnung
	 Die Überschussbeteiligung wird in Prozent des fälligen Bei-

trags bemessen und direkt mit dem fälligen Beitrag verrech-
net. Maßgebend ist der bei Fälligkeit des jeweiligen Beitrags 
festgelegte Prozentsatz.

2.3	 Überschuss-System Sofortbonus
	 Für vorzeitig beitragsfrei gestellte Versicherungsverträge wird 

die laufende Überschussbeteiligung für eine erhöhte Versi-
cherungsleistung (Sofortbonus) verwendet, die bei Tod zu-
sätzlich zur garantierten Versicherungssumme gezahlt wird. 
Die Überschussbeteiligung wird in Prozent der garantierten 
Versicherungssumme bemessen. Maßgebend ist der zum 
Zeitpunkt des Todes festgelegte Prozentsatz.

3	 Zukunftswerte der Überschussbeteiligung

	 Die Höhe der künftigen Überschussbeteiligung hängt von vie-
len, nicht vorhersehbaren Einflüssen ab und kann deshalb 
nicht garantiert werden; sie kann auch Null betragen. Einfluss-
faktoren sind die Entwicklung unserer Kapitalanlagen sowie 
die Entwicklung der versicherten Risiken und der Kosten. 

D.	 Nachweis- und Mitwirkungspflichten

1	 Mitteilungen bei Tod der versicherten Person
 
	 Der Tod der versicherten Person muss uns unverzüglich an-

gezeigt werden. Neben dem Versicherungsschein ist uns eine 
amtliche Sterbeurkunde vorzulegen. Darüber hinaus sind wir 
berechtigt, ein ärztliches oder amtliches Zeugnis über die To-
desursache und über Beginn und Verlauf der Krankheit, die 
zum Tod geführt hat, zu verlangen. Die mit diesen Nachwei-
sen verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versiche-
rungsleistung beansprucht.

2	 Weitere Nachweise

	 Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir notwendige 
weitere Nachweise verlangen und erforderliche Erhebungen 
selbst anstellen. Die mit diesen Nachweisen verbundenen 
Kosten trägt derjenige, der die Versicherungsleistung bean-
sprucht.

E.	 Angaben, die vor Vertragsbeginn erforderlich sind, 
	 und Folgen bei falschen Angaben

1	 Vorvertragliche Anzeigepflicht

1.1	 Wir übernehmen den Versicherungsschutz im Vertrauen da-
rauf, dass Sie alle vor Vertragsabschluss in Textform gestell-
ten Fragen wahrheitsgemäß und vollständig beantwortet ha-
ben (vorvertragliche Anzeigepflicht). 

1.2	 Sollen nicht Sie, sondern ein Dritter versicherte Person wer-
den, ist auch dieser – neben Ihnen – für die wahrheitsgemäße 
und vollständige Beantwortung der Fragen verantwortlich.

1.3	 Wenn Umstände, die für die Übernahme des Versicherungs-
schutzes erheblich sind und nach denen wir in Textform ge-
fragt haben, von Ihnen oder der versicherten Person nicht 
oder nicht richtig angegeben worden sind, liegt eine Verlet-
zung der vorvertraglichen Anzeigepflicht vor. Deren Rechts-
folgen hängen davon ab, ob die vorvertragliche Anzeigepflicht 
vorsätzlich, grob fahrlässig, einfach fahrlässig oder schuldlos 
verletzt wurde. 

2	 Vorsätzliche Verletzung 
	 der vorvertraglichen Anzeigepflicht

	 Bei einer vorsätzlichen Verletzung der Anzeigepflicht können 
wir vom Versicherungsvertrag zurücktreten. 

	 Wir gehen von einer vorsätzlichen Verletzung der Anzeige-
pflicht aus, es sei denn, uns wird nachgewiesen, dass die An-
zeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt worden ist.
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3	 Grob fahrlässige Verletzung 
	 der vorvertraglichen Anzeigepflicht

	 Bei einer grob fahrlässigen Verletzung der Anzeigepflicht kön-
nen wir vom Versicherungsvertrag zurücktreten. 

	 Unser Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn uns nachge-
wiesen wird, dass wir den Versicherungsvertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, abgeschlossen hätten. In diesem Fall 
werden wir verlangen, dass diese anderen Bedingungen rück-
wirkend ab Beginn des Versicherungsvertrags Vertragsbe-
standteil werden (Vertragsanpassung).

	 Wir gehen von einer grob fahrlässigen Verletzung der Anzei-
gepflicht aus, es sei denn, uns wird nachgewiesen, dass die 
Anzeigepflicht nicht grob fahrlässig verletzt worden ist.

4	 Einfach fahrlässige Verletzung 
	 der vorvertraglichen Anzeigepflicht

	 Bei einer einfach fahrlässigen Verletzung der Anzeigepflicht 
können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 

	 Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn uns nach-
gewiesen wird, dass wir den Versicherungsvertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu an-
deren Bedingungen, abgeschlossen hätten. In diesem Fall 
werden wir verlangen, dass diese anderen Bedingungen rück-
wirkend ab Beginn des Versicherungsvertrags Vertragsbe-
standteil werden (Vertragsanpassung).

	 Wir gehen von einer einfach fahrlässigen Verletzung der An-
zeigepflicht aus, es sei denn, uns wird nachgewiesen, dass 
die Anzeigepflicht nicht einfach fahrlässig verletzt worden ist. 

5	 Schuldlose Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht

	 Wir verzichten auf die uns aus § 19 VVG zustehenden Rechte 
zur Anpassung und Kündigung des Versicherungsvertrags, 
sofern die Anzeigepflichtverletzung schuldlos erfolgt ist.

6	 Weitere Voraussetzungen für die Ausübung unseres Rech-
tes auf Rücktritt, Kündigung oder Vertragsanpassung

6.1	 Unser Recht auf Rücktritt, Kündigung oder Vertragsanpas-
sung steht uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung 
hingewiesen haben. Wir können uns auf unser Recht nicht 
berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten.

6.2	 Wir müssen unser Recht auf Rücktritt, Kündigung oder Ver-
tragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von 
der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend ge-
machte Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei Ausübung 
unseres Rechtes müssen wir die Umstände angeben, auf die 
wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dür-
fen wir weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung 
angeben.

6.3	 Unser Recht können wir nur innerhalb von fünf Jahren seit 
Vertragsabschluss ausüben; dies gilt nicht für Versicherungs-
fälle, die vor Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Wurde die 
Anzeigepflicht vorsätzlich verletzt, beträgt die Frist zehn Jahre. 

7	 Rechtsfolgen eines erklärten Rücktritts

7.1	 Wenn wir nach Nummer 2 oder 3 den Rücktritt erklären, be-
steht kein Versicherungsschutz. 

	
	 Haben wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles 

erklärt, bleibt unsere Leistungspflicht bestehen, wenn uns 
nachgewiesen wird, dass die nicht oder nicht richtig angege-
benen Umstände weder für den Eintritt oder die Feststellung 
des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang unserer Leistungspflicht ursächlich waren. 

7.2	 Wenn der Versicherungsvertrag durch Rücktritt aufgehoben 
wird, erlischt der Versicherungsvertrag, ohne dass ein Aus-
zahlungsbetrag nach Abschnitt G Nummer 4 fällig wird. Ein 
Anspruch auf Rückzahlung der Beiträge besteht nicht. 

8	 Rechtsfolgen einer durch uns erklärten Kündigung

	 Wenn wir nach Nummer 4 den Versicherungsvertrag kündi-
gen, wandelt sich der Versicherungsvertrag nach Abschnitt G 
Nummer 2.1 in einen vorzeitig beitragsfreien Versicherungs-
vertrag um, sofern die beitragsfreie Mindestleistung erreicht 
wird. Andernfalls wird der Auszahlungsbetrag nach Abschnitt G 
Nummer 4 – sofern vorhanden – ausgezahlt und der Versi-
cherungsvertrag endet. 

9	 Ihre Rechte bei einer durch uns erklärten 
	 Vertragsanpassung

	 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr 
als zehn Prozent, oder schließen wir den Versicherungsschutz 
für den nicht angezeigten Umstand im Rahmen der Vertrags-
anpassung aus, können Sie den Versicherungsvertrag inner-
halb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung fristlos 
kündigen. In unserer Mitteilung werden wir Sie auf das Kün-
digungsrecht hinweisen.

10	 Anfechtung wegen arglistiger Täuschung 

10.1	 Wir können den Versicherungsvertrag auch anfechten, falls 
durch unrichtige oder unvollständige Angaben bewusst und 
gewollt auf unsere Annahmeentscheidung Einfluss genom-
men worden ist. Handelt es sich um Angaben der versicher-
ten Person, können wir Ihnen gegenüber die Anfechtung er-
klären, auch wenn Sie von der Verletzung der vorvertraglichen 
Anzeigepflicht keine Kenntnis hatten.

10.2	 Wenn wir nach Nummer 10.1 die Anfechtung erklären, besteht 
kein Versicherungsschutz. Dies gilt auch dann, wenn die nicht 
oder nicht richtig angegebenen Umstände nachweislich keinen 
Einfluss auf den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalles oder den Umfang unserer Leistung gehabt haben.

10.3	 Wenn der Versicherungsvertrag durch Anfechtung aufgeho-
ben wird, erlischt der Versicherungsvertrag, ohne dass ein 
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Rückkaufswert nach Abschnitt G Nummer 5 fällig wird. Ein An-
spruch auf Rückzahlung der Beiträge besteht nicht. 

10.4	 Unser Recht auf Anfechtung des Versicherungsvertrags kön-
nen wir nur innerhalb von zehn Jahren seit Vertragsabschluss 
ausüben. 

11	 Leistungserweiterung / Wiederinkraftsetzung
 
	 Wenn eine erneute Risikoprüfung aufgrund einer unsere Leis-

tungspflicht erweiternden Änderung des Versicherungsvertrags 
oder einer Wiederinkraftsetzung vorgenommen wird, gelten 
die Nummern 1 bis 10 entsprechend. Die Fristen der Num-
mern 6.3 und 10.4 beginnen mit der Änderung oder Wiederin-
kraftsetzung bezüglich des geänderten oder wieder in Kraft 
gesetzten Teiles des Versicherungsschutzes neu zu laufen.

12	 Erklärungsempfänger

	 Die Ausübung unserer Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung, 
zur Vertragsanpassung sowie zur Anfechtung erfolgt durch 
eine schriftliche Erklärung. 

	 Sofern Sie uns keine andere Person als Bevollmächtigten ge-
nannt haben, gilt nach Ihrem Ableben ein Bezugsberechtigter 
als bevollmächtigt, diese Erklärung entgegenzunehmen. Ist 
auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden, oder kann sein 
Aufenthalt nicht ermittelt werden, können wir den Inhaber des 
Versicherungsscheines zur Entgegennahme der Erklärung als 
bevollmächtigt ansehen.

	 Sind die Rechte und Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
abgetreten, verpfändet oder gepfändet, können wir unsere Er-
klärung auch gegenüber einem daraus Berechtigten abgeben.

F.	 Beitragszahlung und Folgen der Nichtzahlung

1	 Beitragszahlung

1.1	 Zahlweise
	 Die laufenden Beiträge zu Ihrem Versicherungsvertrag kön-

nen Sie je nach Vereinbarung durch Monats-, Vierteljahres-, 
Halbjahres- oder Jahresbeiträge entrichten. Die Versiche-
rungsperiode umfasst bei Jahreszahlung ein Jahr, bei unter-
jähriger Beitragszahlung entsprechend der Zahlungsweise ei-
nen Monat, ein Vierteljahr bzw. ein halbes Jahr.

1.2	 Einlösungs- und Folgebeitrag
	 Der Einlösungsbeitrag, d.h. der erste laufende Beitrag, wird 

sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrags fällig, je-
doch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Be-
ginn des Versicherungsvertrags. Alle weiteren Beiträge (Fol-
gebeiträge) werden jeweils zu Beginn der vereinbarten Versi-
cherungsperiode fällig.

1.3	 Übermittlung der Beiträge
	 Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr und 

Ihre Kosten. Für die Rechtzeitigkeit der Beitragszahlung ge-
nügt es, wenn Sie fristgerecht alles getan haben, damit der 
Beitrag bei uns eingeht.

1.4	 Lastschriftverfahren
	 Solange Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen, werden wir 

Ihre Zahlungen so behandeln, als wären sie zum jeweiligen 
Fälligkeitszeitpunkt erfolgt, es sei denn, die Lastschrift wird 
aufgrund Ihres Verschuldens nicht eingelöst oder Sie wider-
sprechen einer berechtigten Einziehung. Wird eine Lastschrift 
nicht eingelöst, sind wir zu weiteren Einziehungen berechtigt, 
nicht aber verpflichtet. 

2	 Die Folgen der Nichtzahlung von Beiträgen

2.1	 Die Folgen der Nichtzahlung des Einlösungsbeitrags
	 Wenn Sie den Einlösungsbeitrag nicht oder nicht rechtzeitig 

zahlen, können wir – solange die Zahlung nicht erfolgt ist – 
vom Versicherungsvertrag zurücktreten. Ist der Einlösungs-
beitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles noch nicht gezahlt, 
besteht keine Leistungspflicht. Dies gilt nicht, wenn uns nach-
gewiesen wird, dass Sie die Nichtzahlung bzw. die nicht recht-
zeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

2.2	 Die Folgen der Nichtzahlung von Folgebeiträgen
	 Wenn ein Folgebeitrag oder ein sonstiger Betrag, den Sie aus 

dem Versicherungsverhältnis schulden, nicht rechtzeitig ge-
zahlt worden ist, erhalten Sie von uns eine Mahnung in Text-
form. Begleichen Sie den Rückstand nicht innerhalb der in der 
Mahnung gesetzten Frist von mindestens zwei Wochen, ent-
fällt oder vermindert sich der Versicherungsschutz so, als ob 
Sie eine vorzeitige Beitragsfreistellung des Versicherungsver-
trags verlangt hätten; Abschnitt G Nummer 2.1 gilt daher ent-
sprechend. Auf die Rechtsfolgen werden wir Sie in der Mah-
nung ausdrücklich hinweisen.

3	 Unterstützung bei Zahlungsschwierigkeiten

3.1	 Beitragsstundung
	 Sie können in Textform verlangen, dass unter Beibehaltung 

des vollen Versicherungsschutzes die Beiträge für einen Zeit-
raum von bis zu sechs Monaten zinslos gestundet werden. 
Voraussetzung für eine Beitragsstundung ist, dass der Bei-
trag für das vor der Beitragsstundung liegende Versicherungs-
jahr vollständig gezahlt wurde. Die gestundeten Beiträge sind 
mit Ablauf des Stundungszeitraums nachzuzahlen. Auf Antrag 
können Sie den Beitragsrückstand auch zinslos in bis zu 24 
Monatsraten ausgleichen.

3.2	 Beitragspause
	 Sie können in Textform verlangen, dass die Beitragszahlung 

unter Wegfall des Versicherungsschutzes für bis zu sechs Mo-
nate unterbrochen wird (Beitragspause). Voraussetzung für 
eine Beitragspause ist, dass der Beitrag für das vor der Bei-
tragspause liegende Versicherungsjahr vollständig gezahlt 
wurde und die nach Ablauf der Beitragspause verbleibende 
Beitragszahlungsdauer noch mindestens ein Jahr beträgt. 
Nach Ablauf der Frist für die Beitragspause leben die Beitrags-
zahlungspflicht und der Versicherungsschutz ohne erneute 
Risikoprüfung wieder auf. Die Höhe des anschließend zu zah-
lenden Beitrags wird nach anerkannten Regeln der Versiche-
rungsmathematik berechnet.

3.3	 Beitragsstundung und Beitragspause werden gebührenfrei 
durchgeführt.
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G.	 Kündigung oder vorzeitige Beitragsfreistellung 
	 des Versicherungsvertrags 

1	 Kündigung

	 Sie können Ihren Versicherungsvertrag jederzeit zum Ende 
einer Versicherungsperiode kündigen.

	 Die Kündigung muss in Textform erfolgen.

	 Durch die Kündigung wandelt sich der Versicherungsvertrag 
nach Nummer 2.1 grundsätzlich in einen vorzeitig beitrags-
freien Versicherungsvertrag mit herabgesetzter konstanter 
Versicherungssumme um. Ein Auszahlungsbetrag nach Num-
mer 4 – sofern vorhanden – wird nur fällig, wenn die beitrags-
freie Mindestversicherungssumme von 2.500 Euro nicht er-
reicht wird.

2	 Vorzeitige Beitragsfreistellung

2.1	 Unter Beachtung der in Nummer 1 genannten Termine kön-
nen Sie in Textform verlangen, vorzeitig von Ihrer Beitrags-
zahlungspflicht befreit zu werden. 

	 Bei der vorzeitigen Beitragsfreistellung wird – soweit vorhan-
den – der Rückkaufswert nach Nummer 5, vermindert um den 
Abzug nach Nummer 6 sowie um rückständige Beiträge, für 
die Bildung einer beitragsfreien konstanten Versicherungs-
summe verwendet, die nach anerkannten Regeln der Versi-
cherungsmathematik errechnet wird.

	 Für den beitragsfreien Versicherungsvertrag gilt statt dem 
Überschuss-System Beitragsverrechnung das Überschuss-
System Sofortbonus. 

	 Haben Sie die Befreiung von der Beitragszahlungspflicht be-
antragt und wird die beitragsfreie Mindestversicherungs-
summe von 2.500 Euro nicht erreicht, erhalten Sie – sofern 
vorhanden – den Auszahlungsbetrag nach Nummer 4 und der 
Versicherungsvertrag endet.

	 Die garantierte Höhe der beitragsfreien Versicherungssumme 
können Sie der Tabelle der Garantiewerte (siehe Nummer 7) 
entnehmen. 

2.2	 Wiederinkraftsetzung nach vorzeitiger Beitragsfreistellung
	 Nach der vorzeitigen Beitragsfreistellung können Sie inner-

halb von drei Jahren die Wiederaufnahme der Beitragszah-
lung (Wiederinkraftsetzung) bis zur Höhe des ursprünglichen 
Versicherungsschutzes in Textform beantragen. 

	 Bei einer befristeten vorzeitigen Beitragsfreistellung nach Num-
mer 3 erfolgt die Wiederinkraftsetzung mit Ablauf der Frist, 
ohne dass Sie dies beantragen müssen.

	 Voraussetzung ist jeweils, dass zum Zeitpunkt der Wiederin-
kraftsetzung der Versicherungsfall noch nicht eingetreten ist 
und die verbleibende Beitragszahlungsdauer noch mindes-
tens ein Jahr beträgt.

	 Innerhalb von zwölf Monaten ab dem Termin, zu dem die vor-
zeitige Beitragsfreistellung wirksam wurde, erfolgt die Wieder-

inkraftsetzung ohne erneute Risikoprüfung. Nach Ablauf die-
ser Frist ist eine Wiederinkraftsetzung vom Ergebnis einer er-
neuten Gesundheitsprüfung der versicherten Person abhän-
gig. Die Höhe des anschließend zu zahlenden Beitrags wird 
nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik be-
rechnet. Dadurch erhöht sich der zu zahlende Beitrag.

	 Die Wiederinkraftsetzung erfolgt mit unveränderten Rech-
nungsgrundlagen.

	 Die Wiederinkraftsetzung wird gebührenfrei durchgeführt.

3	 Befristete vorzeitige Beitragsfreistellung 

	 Die in Nummer 2 beschriebene vorzeitige Beitragsfreistellung 
können Sie auch auf einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten 
befristen.

4	 Auszahlungsbetrag
	
	 Der Auszahlungsbetrag ist der Rückkaufswert nach Nummer 5, 

vermindert um den Abzug nach Nummer 6.

	 Die garantierte Höhe des Auszahlungsbetrags können Sie der 
Tabelle der Garantiewerte (siehe Nummer 7) entnehmen.

5	 Rückkaufswert

	 Der Rückkaufswert ist das Deckungskapital ohne Berücksich-
tigung der Überschussbeteiligung zum Termin, zu dem die Kün-
digung oder die vorzeitige Beitragsfreistellung wirksam wird.

	 Die garantierte Höhe des Rückkaufswertes können Sie der 
Tabelle der Garantiewerte (siehe Nummer 7) entnehmen.

6	 Abzug bei Kündigung oder vorzeitiger Beitragsfreistellung

6.1	 Bei Kündigung oder vorzeitiger Beitragsfreistellung nehmen 
wir einen Abzug nach Nummern 6.2, 6.3 und 6.4 vor. Die Höhe 
des Abzugs können Sie der Tabelle der Garantiewerte (siehe 
Nummer 7) entnehmen. 

6.2	 Durch Kündigung oder vorzeitige Beitragsfreistellung ergibt 
sich für den verbleibenden Versicherungsbestand eine ver-
schlechterte Risikosituation. Kündigungen oder vorzeitige Bei-
tragsfreistellungen erfolgen erfahrungsgemäß überwiegend 
dann, wenn aufgrund des Gesundheitszustands erwartet wird, 
dass der Versicherungsfall nicht eintritt und deshalb die Auf-
rechterhaltung des Versicherungsvertrags nicht für erforder-
lich gehalten wird. Im Gegensatz dazu wird bei inzwischen 
eingetretenen gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht auf 
den Versicherungsschutz verzichtet. Für den verbleibenden 
Versicherungsbestand ergibt sich dadurch ein durchschnitt-
lich schlechteres Risiko. Deshalb dient dieser Teil des Abzugs 
dem Ausgleich der Verschlechterung der Risikolage für den 
verbleibenden Versichertenbestand. Dieser Teil des Abzugs 
wird in Prozent des Rückkaufswertes bemessen. Die Höhe 
des Prozentsatzes können Sie der Tabelle der Garantiewerte 
(siehe Nummer 7) entnehmen. 

6.3	 Das der Berechnung des Rückkaufswertes und der beitragsfreien 
Versicherungssumme zugrunde liegende Deckungskapital wird 
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auf Basis der Beiträge ohne Berücksichtigung der Überschuss-
beteiligung ermittelt. Aufgrund der Verrechnung der Überschus-
santeile wurde nur ein Teil des Beitrags tatsächlich gezahlt. Un-
ter Berücksichtigung der nicht gezahlten Beitragsteile fällt das 
Deckungskapital niedriger aus. Hierfür dient dieser Teil des Ab-
zugs als Ausgleich. Dieser Teil des Abzugs wird in Prozent des 
Rückkaufswertes bemessen. Die Höhe des Prozentsatzes kön-
nen Sie der Tabelle der Garantiewerte (siehe Nummer 7) ent-
nehmen. 

6.4	 Durch die Kündigung oder die vorzeitige Beitragsfreistellung 
entstehen uns Verwaltungskosten. Dieser Teil des Abzugs be-
trägt 60 Euro und dient hierfür zum pauschalen Ausgleich.

6.5	 Auf Ihr Verlangen hin müssen zunächst wir nachweisen, dass 
der Abzug ganz und in seinen einzelnen Teilen dem Grunde 
und der Höhe nach zutrifft. Können Sie nachweisen, dass in 
Ihrem Fall ein Teil des Abzugs oder der gesamte Abzug dem 
Grunde nach nicht zutrifft, dann entfällt dieser Teil des Abzugs 
oder der gesamte Abzug; können Sie nachweisen, dass der 
gesamte Abzug oder einer seiner Teile niedriger zu beziffern 
ist, dann wird der Abzug entsprechend Ihrem Nachweis her-
abgesetzt.

6.6	 Der Abzug bei Kündigung oder vorzeitiger Beitragsfreistellung 
ist für Sie wirtschaftlich nachteilig.

7	 Tabelle der Garantiewerte
	
	 Nähere Informationen zur garantierten Höhe des Rückkaufs-

wertes, der beitragsfreien Versicherungssumme, des Auszah-
lungsbetrags und des Abzugs können Sie der Tabelle der Ga-
rantiewerte (Individuelle Vertragsinformationen und Versiche-
rungsschein) entnehmen.

	
8	 Beitragsrückzahlung

	 Ein Anspruch auf Rückzahlung der Beiträge besteht nicht.

H.	 Gestaltungsrechte während der Vertragsdauer / 
	 Empfänger der Versicherungsleistung

1	 Bezugsrecht, Abtretung und Verpfändung 

1.1	 Widerrufliches Bezugsrecht
	 Die Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir 

an Sie als unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, 
falls Sie uns keine andere Person benannt haben, die die An-
sprüche aus dem Versicherungsvertrag erwerben soll (Be-
zugsberechtigter). Bis zum Tod der versicherten Person kann 
das Bezugsrecht jederzeit widerrufen werden.

1.2	 Unwiderrufliches Bezugsrecht
	 Sie können auch ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugs-

berechtigte sofort und unwiderruflich die Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag erwerben soll. Sobald wir Ihre Erklärung 
erhalten haben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zu-
stimmung des von Ihnen benannten Bezugsberechtigten auf-
gehoben werden.

1.3	 Abtretung und Verpfändung
	 Sie können Ihre Ansprüche und Rechte aus dem Versiche-

rungsvertrag abtreten oder verpfänden. Eine Abtretung oder 
Verpfändung kann nur mit der Zustimmung des Abtretungs- 
bzw. Pfandgläubigers rückgängig gemacht werden. 

1.4	 Wirksamkeit von Bezugsrechten, Abtretungen und 
	 Verpfändungen
	 Die Einräumung und der Widerruf eines widerruflichen Be-

zugsrechtes und die Einräumung eines unwiderruflichen Be-
zugsrechtes sind uns gegenüber nur und erst dann wirksam, 
wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform ange-
zeigt worden sind. Das gleiche gilt für Abtretungen und Ver-
pfändungen, soweit derartige Verfügungen überhaupt recht-
lich möglich sind. Der bisherige Berechtigte sind im Regelfall 
Sie; es können aber auch andere Personen sein, sofern Sie 
bereits vorher Verfügungen im Sinne der Nummer 1.2 oder 1.3 
vorgenommen haben.

I.	 Allgemeine Vertragsbestimmungen 

1	 Beginn des Versicherungsschutzes

	 Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn der Versicherungsver-
trag aufgrund der Willenserklärungen der beiden Vertragspart-
ner abgeschlossen worden ist und Sie den Einlösungsbeitrag 
gezahlt haben. Vor dem im Versicherungsschein angegebenen 
Versicherungsbeginn besteht jedoch kein Versicherungsschutz.

	 Ein vereinbarter vorläufiger Versicherungsschutz wird hier-
durch nicht berührt.

2	 Informationen während der Vertragslaufzeit

	 Wir informieren Sie, wenn sich der Prozentsatz der Über-
schussbeteiligung ändert. 

3	 Regelungen zur Leistungsauszahlung

3.1	 Auszahlung in Euro
	 Leistungen aus dem Versicherungsvertrag erbringen wir als 

Geldleistung in Euro. 

3.2	 Überweisung der Leistungen 
	 Unsere Leistungen überweisen wir dem Empfangsberechtig-

ten auf seine Kosten. Bei Überweisungen in Länder außer-
halb des Europäischen Wirtschaftsraumes trägt der Empfangs-
berechtigte auch die damit verbundene Gefahr. 

3.3	 Verrechnung von ausstehenden Beträgen
	 Bei Fälligkeit von Leistungen aus dem Versicherungsvertrag 

verrechnen wir Beitragsrückstände oder sonstige ausstehende 
Beträge.

4	 Meldung von Adress- und Namensänderungen

4.1	 Eine Änderung Ihrer Postanschrift müssen Sie uns unverzüg-
lich mitteilen. Andernfalls können für Sie Nachteile entstehen, 
da wir eine an Sie zu richtende Willenserklärung mit einge-
schriebenem Brief an Ihre uns zuletzt bekannte Anschrift sen-
den können. In diesem Fall gilt unsere Erklärung drei Tage nach 
Absendung des eingeschriebenen Briefes als zugegangen. 
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Dies gilt auch, wenn Sie den Versicherungsvertrag für Ihren 
Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche Nieder-
lassung verlegt haben.

4.2	 Bei Änderung Ihres Namens gilt Nummer 4.1 entsprechend. 
Außerdem ist uns ein geeigneter Nachweis über die Namens-
änderung vorzulegen.

5	 Weitere Mitteilungspflichten

5.1	 Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhebung, 
Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Informationen 
und Daten zu Ihrem Versicherungsvertrag verpflichtet sind, 
müssen Sie uns die hierfür notwendigen Informationen, Da-
ten und Unterlagen bei Abschluss des Versicherungsvertrags, 
bei Änderung nach Abschluss des Versicherungsvertrags oder 
auf Nachfrage unverzüglich – d.h. ohne schuldhaftes Zögern 
– zur Verfügung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung ver-
pflichtet, soweit der Status dritter Personen, die Rechte an Ih-
rem Versicherungsvertrag haben, für Datenerhebungen und 
Meldungen maßgeblich ist.

5.2	 Notwendige Informationen im Sinne von Nummer 5.1 sind ins-
besondere alle Umstände, die für die Beurteilung

�� Ihrer persönlichen steuerlichen Ansässigkeit,
�� der steuerlichen Ansässigkeit dritter Personen, die Rechte 

an Ihrem Versicherungsvertrag haben und
�� der steuerlichen Ansässigkeit des Leistungsempfängers

	 maßgebend sein können. 

	 Dazu zählen insbesondere Steueridentifikationsnummern, Ge-
burtsdatum, Geburtsort und Wohnsitze. 

	 Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und Un-
terlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfügung stellen, gilt 
Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetzlichen Verpflich-
tung werden Ihre Versicherungsvertragsdaten an die zustän-
digen in- oder ausländischen Steuerbehörden gemeldet. Dies 
gilt auch dann, wenn gegebenenfalls keine steuerliche Ansäs-
sigkeit im Ausland besteht.

6	 Verrechnung der Kosten Ihres Versicherungsvertrags 

6.1	 Mit Ihrem Versicherungsvertrag sind Kosten verbunden. Diese 
sind bereits bei der Kalkulation Ihrer Beiträge berücksichtigt. 
Es handelt sich um Abschluss- und Vertriebskosten (insbe-
sondere Aufwendungen für Beratung, Gesundheitsauskünfte, 
Werbung oder die Ausstellung des Versicherungsscheins) so-
wie übrige Kosten. Zu den übrigen Kosten gehören insbeson-
dere Verwaltungskosten.

	 Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten 
sowie der übrigen Kosten und der darin enthaltenen Verwal-
tungskosten können Sie dem Produktinformationsblatt ent-
nehmen.

6.2	 Für die Berücksichtigung der Abschluss- und Vertriebskosten 
Ihres Versicherungsvertrags in unserem Jahresabschluss ist 
das Verrechnungsverfahren nach § 4 Deckungsrückstellungs-
verordnung (DeckRV) maßgebend. Hierbei werden die ers-

ten Beiträge zur Tilgung von Abschluss- und Vertriebskosten 
herangezogen, soweit die Beiträge nicht für Leistungen im 
Versicherungsfall, Kosten des Versicherungsbetriebs in der 
jeweiligen Versicherungsperiode und für die Bildung der bi-
lanziellen Deckungsrückstellung bestimmt sind. Der auf diese 
Weise zu tilgende Betrag ist nach der Deckungsrückstellungs-
verordnung auf 2,5 Prozent der Summe der für die gesamte 
Laufzeit des Versicherungsvertrags vereinbarten Beiträge 
(Beitragssumme) beschränkt. 

	 Damit auch in den ersten Jahren bereits Beitragsteile bei ei-
ner Kündigung oder vorzeitigen Beitragsfreistellung zur Ver-
fügung stehen, werden Abschluss- und Vertriebskosten in 
Höhe von bis zu 2,5 Prozent der Beitragssumme nach aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik gleichmäßig 
auf die ersten 60 beitragspflichtigen Monate verteilt. Ist die 
vereinbarte Beitragszahlungsdauer kürzer als 60 Monate, ver-
teilen wir die Kosten gleichmäßig auf die kürzere Beitragszah-
lungsdauer. Bereits verrechnete Abschluss- und Vertriebskos-
ten werden nicht erstattet. 

	 Zeiträume, in denen der Versicherungsvertrag beitragsfrei ge-
stellt ist, werden bei der Ermittlung des 60-Monats-Zeitrau-
mes nicht berücksichtigt. 

	 Bei Erhöhungen wird jeder Erhöhungsteil hinsichtlich der Ab-
schluss- und Vertriebskosten wie ein eigenständiger Versiche-
rungsvertrag behandelt. 

6.3	 Die übrigen Kosten werden über die gesamte Vertragslaufzeit 
verteilt.

6.4	 Das beschriebene Verfahren zur Verrechnung der Abschluss- 
und Vertriebskosten hat wirtschaftlich zur Folge, dass in der 
Anfangszeit Ihres Versicherungsvertrags keine oder nur ge-
ringe Beträge für einen Rückkaufswert vorhanden sind. Dies 
ist für Sie wirtschaftlich nachteilig. Nähere Informationen zur 
garantierten Höhe des Rückkaufswertes, der beitragsfreien 
Versicherungssumme, des Auszahlungsbetrags und des Ab-
zugs können Sie der Tabelle der Garantiewerte (Individuelle 
Vertragsinformationen und Versicherungsschein) entnehmen. 

7	 Sonstige Kosten

	 Mit sonstigen Kosten belasten wir Sie oder Ihren Versiche-
rungsvertrag nur aus besonderen, von Ihnen veranlassten, 
Gründen (z.B. bei Ausstellung eines Ersatzversicherungs-
scheins oder Beitragsverzug) zum pauschalen Ausgleich der 
durchschnittlich entstehenden Kosten. Einzelheiten dazu, ins-
besondere zur jeweiligen Kostenveranlassung und -höhe, ent-
nehmen Sie bitte unserer Gebührenübersicht (Gebührenüber-
sicht – siehe Kapitel Überschussbeteiligung und Kosten der 
Allgemeinen Vertragsinformationen). Die dort genannten Kos-
ten werden von uns regelmäßig überprüft und gegebenenfalls 
nach billigem Ermessen neu festgesetzt. Die jeweils aktuelle 
Gebührenübersicht können Sie auf unserer Internetseite ein-
sehen. Gerne teilen wir Ihnen die sonstigen Kosten auf An-
frage auch jederzeit mit.

	 Auf Ihr Verlangen hin müssen zunächst wir das Entstehen und 
die Höhe dieser Kosten nachweisen. Können Sie nachwei-
sen, dass in Ihrem Fall keine Kosten entstanden sind, dann 
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entfallen diese; können Sie nachweisen, dass geringere Kos-
ten entstanden sind, dann werden diese entsprechend Ihrem 
Nachweis herabgesetzt. 

8	 Verjährung der Ansprüche auf Versicherungsleistungen

	 Ansprüche auf Versicherungsleistungen verjähren in drei Jah-
ren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Anspruchsberechtigte von 
den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt 
hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. 
Ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlässige Un-
kenntnis verjähren alle Ansprüche in zehn Jahren, nachdem 
sie entstanden sind.

	 Ist der Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns an-
gemeldet worden, ist die Verjährung bis zu dem Zeitpunkt ge-
hemmt, zu dem unsere Leistungsentscheidung dem An-
spruchsberechtigten in Textform zugeht. Der Zeitraum zwi-
schen der Anmeldung und dem Zugang unserer Leistungs-
entscheidung bleibt damit bei der Berechnung der Frist unbe-
rücksichtigt.

	 Ist derjenige, der den Anspruch auf eine Versicherungsleis-
tung geltend macht, mit unserer Leistungsentscheidung nicht 
einverstanden, kann er den Anspruch innerhalb der Verjäh-
rungsfrist gerichtlich geltend machen. Wird die Frist versäumt, 
können wir uns auf die Einrede der Verjährung berufen. 

9	 Vereinbartes Vertragsrecht und Gerichtsstand

9.1	 Auf Ihren Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundes-
republik Deutschland Anwendung.

9.2	 Ansprüche aus Ihrem Versicherungsvertrag können gegen uns 

�� bei dem für unseren Sitz oder 
�� bei dem für Ihren Wohnsitz – in Ermangelung eines sol-

chen bei dem für Ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort – zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung 

	 örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht werden.

9.3	 Ansprüche gegen Sie können ausschließlich an dem für Ihren 
Wohnsitz – in Ermangelung eines solchen an dem für Ihren 
gewöhnlichen Aufenthaltsort – zum Zeitpunkt der Klageerhe-
bung örtlich zuständigen Gericht geltend gemacht werden. 

9.4	 Verlegen Sie nach Abschluss des Versicherungsvertrags Ih-
ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in ein ande-
res Land oder ist Ihr Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalts-
ort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist das 
für unseren Sitz örtlich zuständige Gericht zuständig.
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Kapitel V: Besondere Bedingungen für den vorläufigen Versicherungsschutz

V.	 Besondere Bedingungen 
	 für den vorläufigen Versicherungsschutz 
	 in der Risikoversicherung
	 (Fassung 1/2017)

1	 Vorläufiger Versicherungsschutz

1.1	 Wir zahlen die für das erste Versicherungsjahr beantragte Ver-
sicherungssumme, höchstens jedoch 100.000 Euro, bei Tod 
der versicherten Person aufgrund eines Unfalls während der 
Dauer des vorläufigen Versicherungsschutzes. Die Gesamt-
leistung aus dem vorläufigen Versicherungsschutz ist auch 
dann auf 100.000 Euro begrenzt, wenn mehrere Anträge auf 
das Leben derselben Person davon betroffen sind.

1.2	 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein 
plötzlich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Un-
fallereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet.

2	 Voraussetzungen für den vorläufigen Versicherungsschutz

	 Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist Voraussetzung für den 
vorläufigen Versicherungsschutz, dass

a)	 Ihr Antrag nicht von dem von uns angebotenen Tarif und 
seinen Bedingungen abweicht;

b)	 Sie das Zustandekommen der beantragten Versicherung 
nicht von einer besonderen Bedingung abhängig gemacht 
haben;

c)	 Sie und die versicherte Person ihren Wohnsitz in Deutsch-
land oder Österreich haben;

d)	 die versicherte Person zum beantragten Versicherungs-
beginn mindestens das rechnungsmäßige Alter von 15 Jah-
ren und höchstens von 65 Jahren erreicht hat. Das rech-
nungsmäßige Alter der versicherten Person ist die Diffe-
renz zwischen dem Kalenderjahr des Versicherungsbe-
ginns und dem Geburtsjahr.

3	 Beginn und Ende des vorläufigen Versicherungsschutzes

3.1	 Der vorläufige Versicherungsschutz beginnt mit dem auf den 
Eingang Ihres Antrags bei uns folgenden Tag, frühestens je-
doch zwei Monate vor dem beantragten Versicherungsbeginn.

3.2	 Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet der vorläufige Ver-
sicherungsschutz, wenn

a)	 der Versicherungsschutz aus der beantragten Versiche-
rung begonnen hat;

b)	 Sie einem von uns angebotenen, vom Antrag abweichen-
den Versicherungsschutz widersprechen; 

c)	 wir Ihren Antrag abgelehnt haben. In diesem Fall werden 
wir den vorläufigen Versicherungsschutz kündigen;

d)	 Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht oder Sie 
Ihren Antrag zurückgenommen haben;

e)	 der Einlösungsbeitrag für die beantragte Versicherung nicht 
rechtzeitig gezahlt wurde bzw. der Einzug des Einlösungs-
beitrags aus von Ihnen zu vertretenden Gründen nicht 
möglich war oder dem Einzug widersprochen worden ist.

4	 Ausschlüsse vom vorläufigen Versicherungsschutz

4.1	 Unsere Leistungspflicht ist ausgeschlossen für Versicherungs-
fälle aufgrund von Ursachen, nach denen im Antrag gefragt 
wurde und von denen die versicherte Person bei Unterzeich-
nung Kenntnis hatte. Dies gilt auch, wenn diese im Antrag an-
gegeben wurden. Dies gilt nicht für Umstände, die für den Ein-
tritt des Versicherungsfalls lediglich mitursächlich geworden 
sind.

4.2	 Sofern ein unfallbedingter Tod nach Maßgabe des Abschnitts B 
Nummer 3 der Allgemeinen Bedingungen für die beantragte 
Risikoversicherung eintritt, besteht kein Versicherungsschutz.

5	 Kosten des vorläufigen Versicherungsschutzes

	 Für den vorläufigen Versicherungsschutz erheben wir keinen 
besonderen Beitrag. Erbringen wir Leistungen aufgrund des 
vorläufigen Versicherungsschutzes, so behalten wir ein Ent-
gelt ein. Das Entgelt entspricht dem Jahresbeitrag für das 
erste Versicherungsjahr des beantragten Versicherungsschut-
zes, höchstens für 100.000 Euro. Bereits gezahlte Beträge 
rechnen wir an.

6	 Verhältnis zum beantragten Versicherungsvertrag und 
Leistungsempfänger

6.1	 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes bestimmt ist, 
finden die Allgemeinen Bedingungen für die beantragte Risi-
koversicherung Anwendung.

6.2	 Haben Sie im Antrag ein Bezugsrecht festgelegt, gilt dieses 
auch für die Leistungen aus dem vorläufigen Versicherungs-
schutz.
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Kapitel VI: Besondere Bedingungen – Dynamik

VI.	 Besondere Bedingungen
	 für die Dynamik zu Risikoversicherungen
	 (Fassung 1/2017)

1	 Der Maßstab für die planmäßige Erhöhung der Beiträge

1.1	 Der vereinbarte laufende Beitrag für diesen Versicherungs-
vertrag erhöht sich erstmals nach drei Jahren und anschlie-
ßend im Drei-Jahres-Rhythmus nach der getroffenen Verein-
barung, die im Versicherungsschein dokumentiert ist.

	 Basis für die jeweilige Erhöhung ist der jeweils vor der Erhö-
hung geltende Beitrag. 

1.2	 Die Beitragserhöhung bewirkt eine Erhöhung der Versiche-
rungsleistungen ohne erneute Risikoprüfung. Die jeweilige Er-
höhung der Versicherungsleistungen ist abhängig vom Alter 
der versicherten Person sowie der restlichen Versicherungs- 
und Leistungsdauer und wird nach anerkannten Regeln der 
Versicherungsmathematik berechnet. Die Erhöhung erfolgt in 
dem bestehenden Versicherungsvertrag. Ihr werden der glei-
che Tarif – mit den für ihn gültigen Tarifbestimmungen, den 
Rechnungsgrundlagen und den zugehörigen Allgemeinen, Be-
sonderen oder Ergänzenden Bedingungen – und alle sonsti-
gen geltenden Vereinbarungen zugrunde gelegt. Die Versi-
cherungsleistungen erhöhen sich nicht im gleichen Verhältnis 
wie die Beiträge.

2	 Der Zeitpunkt der Erhöhung von Beiträgen und 
	 Versicherungsleistungen

2.1	 Die Erhöhung des Beitrags und der Versicherungsleistungen 
erfolgt nach der getroffenen Vereinbarung, die im Versiche-
rungsschein dokumentiert ist.

2.2	 Sie erhalten rechtzeitig vor dem Erhöhungstermin eine Mittei-
lung über die Erhöhung. Der Versicherungsschutz aus der je-
weiligen Erhöhung beginnt am Erhöhungstermin.

2.3	 Erhöhungen finden bis fünf Jahre vor Ablauf der Beitragszah-
lungsdauer statt. Die letzte Erhöhung erfolgt spätestens, wenn 
die versicherte Person das Alter von 50 Jahren erreicht hat. 
Bei vorzeitig beitragsfrei gestellten Versicherungsverträgen 
findet keine weitere Erhöhung statt.

3	 Sonstige Bestimmungen für die Erhöhung

3.1	 Alle im Rahmen des Versicherungsvertrags getroffenen Ver-
einbarungen, insbesondere die Allgemeinen, Besonderen oder 
Ergänzenden Bedingungen sowie die Bezugsrechtsverfügung, 
erstrecken sich auch auf die Erhöhung. 

3.2	 Das in den Allgemeinen Bedingungen beschriebene Verfah-
ren zur Verrechnung der Abschluss- und Vertriebskosten gilt 
auch für die Erhöhung, wobei jeder Erhöhungsteil hinsichtlich 
der Abschluss- und Vertriebskosten wie ein eigenständiger 
Versicherungsvertrag behandelt wird.

3.3	 Die Fristen des Abschnitts E der Allgemeinen Bedingungen 
bezüglich der Verletzung der Anzeigepflicht beginnen durch 
die Erhöhung jedoch nicht neu zu laufen.

4	 Aussetzen von Erhöhungen

4.1	 Die Erhöhung entfällt rückwirkend, wenn Sie ihr bis zum Ende 
des ersten Monats nach dem Erhöhungstermin in Textform 
widersprechen oder den ersten erhöhten Beitrag nicht inner-
halb von zwei Monaten nach dem Erhöhungstermin zahlen.

4.2	 Sollten Sie mehr als zweimal hintereinander von der Erhö-
hungsmöglichkeit keinen Gebrauch machen, erlischt Ihr Recht 
auf weitere Erhöhungen.
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Kapitel VII: Spezielle Klauseln

VII.	 Spezielle Klauseln

	 Finanzielle Angemessenheitsprüfung
	 Bei Erhöhungen von Versicherungsverträgen mit laufender 

Beitragszahlung – auch im Rahmen der Nachversicherungs-
garantie – und bei einer Verlängerung erfolgt eine finanzielle 
Angemessenheitsprüfung.

	 Todesfall-Leistung 
	 Die finanzielle Angemessenheitsprüfung erfolgt bei einer To-

desfall-Leistung von mehr als 500.000 Euro. 
	
	 Auf Anfrage sind uns geeignete Nachweise dafür vorzulegen, 

dass zusätzlicher Versicherungsbedarf in der beantragten 
Höhe und Dauer besteht und finanziert werden kann. 

	 Bei der Prüfung der finanziellen Angemessenheit werden be-
stehende oder beantragte Absicherungen, auch bei anderen 
Gesellschaften oder Versorgungsträgern, berücksichtigt.



33

Kapitel VIII: Überschussbeteiligung und Kosten

VIII.	 Überschussbeteiligung und Kosten

A.	 Überschussbeteiligung

	 Die Tarife E-RL, E-RLP und E-VRL gehören zum Tarifwerk 
201701.

	 Einzelheiten zur Beteiligung an den Überschüssen sind im 
Abschnitt Überschussbeteiligung der Bedingungen geregelt. 
Hierzu gelten zurzeit die folgenden Überschuss-Sätze:

1	 Überschussbeteiligung Risikoversicherung 
	 Tarife E-RL und E-RLP

	 Überschuss-System Beitragsverrechnung
	 Siehe Individuelle Vertragsinformationen.

	 Überschuss-System Sofortbonus
	 89 Prozent der garantierten Versicherungssumme (nur bei 

beitragsfreien Verträgen).

2	 Überschussbeteiligung Risikoversicherung
	 Tarif E-VRL

	 Überschuss-System Beitragsverrechnung
	 51 Prozent des jeweiligen Beitrags inklusive Risikozuschläge.

	 Überschuss-System Sofortbonus
	 102 Prozent der garantierten Versicherungssumme (nur bei 

beitragsfreien Verträgen).

	 Gebührenübersicht (Stand 1/2017)

Anlass Betrag Erhebung

Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheins 20 EUR derzeit nicht

Schriftliche Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebeiträgen / Mahnverfahren 3 EUR derzeit nicht

Bearbeitung von Rückläufern im Lastschriftverfahren* 3 EUR derzeit nicht

Bearbeitung von Zahlungsrückständen* 20 EUR derzeit nicht

Bearbeitung von Abtretung und Verpfändung an nicht gewerbliche Dritte* 25 EUR derzeit nicht

Bearbeitung von Abtretung und Verpfändung an gewerbliche Gebrauchtpolicenhändler* 150 EUR derzeit nicht

Durchführung von Vertragsänderungen (z. B. Laufzeitänderung)* – mit Ausnahme von 
vertraglich vereinbarten Optionen 40 EUR derzeit nicht

Beitragsübermittlung durch Sie aus einem Ort außerhalb des SEPA-Zahlungsraums oder 
Leistungsübermittlung durch uns an einen Ort außerhalb des SEPA-Zahlungsraums* 35 EUR derzeit nicht

Adress-Recherche aufgrund nicht angezeigter Anschriftenänderung* 10 EUR derzeit nicht

Nichtteilnahme am Lastschriftverfahren (pro Fälligkeit)* 2,50 EUR derzeit nicht

Erstellung von zusätzlichen Auskünften, die über die gesetzlichen Informationspflichten hinausgehen 
(z. B. Kostenaufstellung, historische Fondsübersicht, Hochrechnungen / Wertverläufe)* 10 EUR derzeit nicht

	 *	 Nicht bei den Tarifen E-FBR und E-BR. Die gesetzliche Grundlage für die Ausstellung eines Ersatzversicherungsscheins ergibt sich 
aus § 3 Versicherungsvertragsgesetz, für die Erhebung von Mahngebühren aus § 286 Bürgerliches Gesetzbuch.

B.	 Kosten

	 Die Höhe der einkalkulierten Abschluss- und Vertriebskosten 
sowie der übrigen Kosten und der darin enthaltenen Verwal-
tungskosten können Sie dem Produktinformationsblatt ent-
nehmen.
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IX.	 Steuerregelungen (Stand 1/2018) 

Die folgenden Informationen geben einen grundsätzlichen Über-
blick zur steuerlichen Behandlung von neu abgeschlossenen 
Lebensversicherungen nach deutschem Steuerrecht. Auskunft zu 
speziellen Steuerfragen können Ihnen Steuerberater und Finanz-
behörden geben.

A.	 Private Risikoversicherung

1	 Einkommensteuer

1.1	 Beiträge
	 Beiträge zu Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall 

eine Leistung vorsehen, sind bei der Einkommensteuer nach 
§ 10 Absatz 1 Nummer 3a Einkommensteuergesetz (EStG) im 
Rahmen der Höchstbeträge als sonstige Vorsorgeaufwendun-
gen abzugsfähig.

1.2	 Leistungen im Todesfall
	 Einmalige Kapitalauszahlungen aus einer Risikoversicherung, 

die von Todes wegen geleistet werden, sind einkommensteuer
frei.

2	 Vermögensteuer

	 Eine Vermögensteuer wird nicht erhoben. 

3	 Erbschaftsteuer

	 Ansprüche oder Leistungen aus Lebensversicherungen unter-
liegen der Erbschaftsteuer, wenn sie von einem Dritten als Be-
zugsrecht (z. B. aufgrund einer Schenkung) oder, wenn kein 
bezugsberechtigter Dritter vorhanden ist, beim Tod des Versi-
cherungsnehmers von den Erben als Teil dessen Nachlasses 
von Todes wegen erworben werden. Erhält der Versicherungs-
nehmer die Leistung, ist sie nicht erbschaftsteuerpflichtig.

4	 Versicherungsteuer

	 Der Beitrag zu dieser Versicherung ist nach § 4 Nr. 5 Versiche-
rungsteuergesetz von der Versicherungsteuerpflicht befreit. 
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X.	 Datenschutzhinweise bei Abschluss 
	 des Versicherungsvertrags (Stand 1/2018)

A.	 Informationen der EUROPA Lebensversicherung AG

1	 Allgemeines
	
	 Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten durch die EUROPA Lebensversiche-
rung AG und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehen-
den Rechte.

	 Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter 
www.europa.de/datenschutz.

2	 Verantwortlicher für die Datenverarbeitung; 
	 Kontakt zum Datenschutzbeauftragten

	 EUROPA Lebensversicherung AG 
	 Piusstraße 137
	 50931 Köln
	 Telefon: 0221 5737-0
	 E-Mail: kundenservice-lv@europa.de.
	 Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie mit dem Zu-

satz – Datenschutzbeauftragter – unter der oben genannten 
Anschrift oder per E-Mail unter datenschutz@europa.de.

3	 Zweck und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

	 Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beach-
tung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrecht-
lich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsge-
setzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. Da-
rüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltens-
regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch 
die deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben 
genannten Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisie-
ren. Diese können Sie im Internet unter www.europa.de/da-
tenschutz abrufen.

	
	 Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen 

wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Ab-
schluss des Vertrags und zur Einschätzung des von uns zu 
übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zu-
stande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Ver-
tragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungsstel-
lung. Angaben zum Schaden/Leistungsfall benötigen wir etwa, 
um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und 
wie hoch der Schaden/Leistungsfall ist. Der Abschluss bzw. 
die Durchführung des Versicherungsvertrags ist ohne 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht 
möglich.

	
	 Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Da-

ten zur Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, 
z. B. für die Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfüllung auf-
sichtsrechtlicher Vorgaben. Die Daten aller mit der EUROPA 
Lebensversicherung AG bestehenden Verträge nutzen wir für 
eine Betrachtung der gesamten Kundenbeziehung, beispiels-
weise zur Beratung hinsichtlich einer Vertragsanpassung,  
-ergänzung oder für umfassende Auskunftserteilungen.

	

	 Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezoge-
ner Daten für vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 
Abs. 1 b) DS-GVO. Soweit dafür besondere Kategorien per-
sonenbezogener Daten (z. B. Ihre Gesundheitsdaten bei Ab-
schluss eines Lebensversicherungsvertrags) erforderlich sind, 
holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. Art. 7  
DS-GVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkate-
gorien, erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j)  
DS-GVO i. V. m. § 27 BDSG. 

	 Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen 
von uns oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO). 
Dies kann insbesondere erforderlich sein:

�� zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs,
�� zur Aktualisierung von Adressdaten unserer Kunden und 

Interessenten,
�� zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte 

und für andere Produkte des Continentale Versicherungs-
verbundes a.G. und deren Kooperationspartner sowie für 
Markt- und Meinungsumfragen,

�� zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbeson-
dere nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinwei-
sen, die auf Versicherungsmissbrauch hindeuten können.

	
	 Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Da-

ten zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. aufsichts-
rechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewah-
rungspflichten oder unserer Beratungspflicht). Als Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen 
gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO.	

	 Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben 
nicht genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie da-
rüber zuvor informieren.

4	 Kategorien und einzelne Stellen von Empfängern der per-
sonenbezogenen Daten

4.1	 Spezialisierte Unternehmen der Unternehmensgruppe
	 Spezialisierte Unternehmen oder Bereiche unserer Unterneh-

mensgruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufga-
ben für die in der Gruppe verbundenen Unternehmen zentral 
wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen Ihnen und 
einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, 
können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von An-
schriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur Ver-
trags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur 
gemeinsamen Postbearbeitung zentral oder dezentral durch 
ein oder mehrere Unternehmen der Gruppe verarbeitet wer-
den. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unternehmen, 
die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.

4.2	 Externe Dienstleister
	 Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und ge-

setzlichen Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflis-
tung der von uns eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleis-
ter, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehun-
gen bestehen, sowie der Unternehmen unserer Gruppe, die an 
einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen, können Sie 
der Übersicht im Anhang sowie in der jeweils aktuellen Version 
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auf unserer Internetseite unter www.europa.de/datenschutz 
entnehmen.

4.3 	 Weitere Empfänger
	 Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten 

an weitere Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur 
Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversi-
cherungsträger, Finanzbehörden oder Strafverfolgungsbehör-
den).

4.4 	 Vermittler
	 Soweit Sie hinsichtlich Ihres Versicherungsvertrags von ei-

nem Vermittler betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die 
zum Abschluss und zur Durchführung des Vertrags benötig-
ten Antrags-, Vertrags- und Schaden-/Leistungsfalldaten. Auch 
übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie be-
treuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer 
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanz/
angelegenheiten benötigen.

4.5	 Datenaustausch mit Versicherern 
	 Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags 

(z. B. zur Angabe von Vorerkrankungen) bzw. Ihre Angaben 
bei Eintritt des Versicherungsfalles überprüfen und bei Bedarf 
ergänzen zu können, kann im dafür erforderlichen Umfang ein 
Austausch von personenbezogenen Daten mit den von Ihnen 
im Antrag benannten Versicherern erfolgen.

4.6	 Rückversicherer
	 Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziali-

sierten Versicherungsunternehmen (Rückversicherer). Dafür 
kann es erforderlich sein, Ihre Vertrags- und ggf. Schaden-/
Leistungsfalldaten an die Rückversicherer zu übermitteln, da-
mit diese sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den Ver-
sicherungsfall machen können. 

4.7	 Datenaustausch mit dem Hinweis- und Informationssys-
tem (HIS) – nicht bei Versicherungsnehmern mit Haupt-
wohnsitz  in Österreich 

	 Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informa-
tionssystem (HIS) der informa HIS GmbH (informa HIS GmbH, 
Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden, www.informa-his.
de) zur Unterstützung der Risikobeurteilung im Antragsfall, 
zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie 
bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist 
ein Austausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem 
HIS erforderlich. 

4.8	 Bonitätsauskunft zur Wahrung berechtigter Interessen
	 Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen not-

wendig ist, fragen wir bei der infoscore Consumer Data GmbH, 
Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden (bei Versicherungsneh-
mern mit Hauptwohnsitz  in Österreich: CRIF Bürgel GmbH, 
Radlkoferstraße 2, 81373 München) Informationen zur Beur-
teilung Ihres allgemeinen Zahlungsverhaltens ab.

4.9	 Datenübermittlung an Auskunfteien
	 Wir übermitteln die im Rahmen der Begründung dieses Ver-

tragsverhältnisses erhobenen personenbezogenen Daten zur 
Einschätzung des Zahlungsausfallrisikos an die infoscore  
Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 

(bei Versicherungsnehmern mit Hauptwohnsitz  in Österreich: 
CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München). 
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Art. 6 Abs. 1 b) 
und Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO. Übermittlungen auf der Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich 
ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezo-
gener Daten erfordern, überwiegen. Die Auskunfteien verar-
beiten die erhaltenen Daten und verwenden sie auch zum Zwe-
cke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im 
Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. 
weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheits-
beschluss der Europäischen Kommission besteht) Informatio-
nen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von 
natürlichen Personen zu geben. Nähere Informationen zur Tä-
tigkeit der infoscore Consumer Data GmbH sind dem Informa-
tionsblatt zu entnehmen. Die Informationen zur CRIF Bürgel 
GmbH erhalten Sie direkt von der Auskunftei.

4.10 	Adressaktualisierung
	 Zur Aktualisierung unserer Adressbestände erhalten wir Ad-

ressdaten auftragsbezogen von der Deutsche Post Ad-
ress GmbH & Co. KG, Am Anger 33, 33332 Gütersloh. Erhal-
ten wir dabei zu Ihrer Person eine neue Anschrift, ändern wir 
Ihre Adressdaten bei uns entsprechend. Eine gesonderte In-
formation zu derartigen Adressänderungen erfolgt nicht. 

5	 Dauer der Speicherung Ihrer Daten

	 Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für 
die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 
Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten 
für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen un-
ser Unternehmen geltend gemacht werden können (gesetz-
liche Verjährungsfrist von drei oder bis zu dreißig Jahren). 
Zudem speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, so-
weit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende 
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung 
und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen 
danach bis zu zehn Jahren.

6	 Betroffenenrechte

	 Sie können unter der oben genannten Adresse Auskunft über 
die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Darüber 
hinaus können Sie unter bestimmten Voraussetzungen die 
Berichtigung oder die Löschung Ihrer Daten verlangen. Ihnen 
kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen 
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zustehen.

	 Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu wider-
sprechen. Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berech-
tigter Interessen, können Sie dieser Verarbeitung wider-
sprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, die gegen die Datenverarbeitung sprechen.
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	 Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den 
oben genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Da-
tenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zustän-
dige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:

	
	 Landesbeauftragte für Datenschutz und 
	 Informationssicherheit Nordrhein-Westfalen
	 Postfach 20 04 44
	 40102 Düsseldorf
	 Telefon: 0211 / 38424-0
	 Telefax: 0211 / 38424-10
	 E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

7	 Aktualisierung der Datenschutzhinweise

	 Diese „Datenschutzhinweise bei Abschluss des Versiche-
rungsvertrags“ können aufgrund von Änderungen, z. B. der 
gesetzlichen Bestimmungen, zu einem späteren Zeitpunkt an-
gepasst werden. Eine jeweils aktuelle Fassung dieser Infor-
mation sowie der Dienstleister, zu denen nicht nur vorüber-
gehende Geschäftsbeziehungen bestehen, erhalten Sie un-
ter www.europa.de/datenschutz.
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Anhang: Dienstleister und Auftragnehmer der EUROPA Lebensversicherung AG 

Liste der Dienstleister der EUROPA Lebensversicherung AG, die personenbezogene Daten sowie Gesundheitsdaten im Auftrag erheben 
und verarbeiten und/oder im Wege der Funktionsübertragung übermittelt bekommen können. Die Liste beinhaltet auch die mit *) gekenn-
zeichneten Stellen, für die wir nach Ziffer 1 der „Schweigepflichtentbindungserklärung zur Verwendung von Daten, die dem Schutz des 
§ 203 StGB unterliegen“ bzw. Ziffer 3.2 der „Einwilligung in die Verarbeitung von Gesundheitsdaten und Schweigepflichtentbindungser-
klärung“ eine Einwilligung und Schweigepflichtentbindungserklärung benötigen.

Die folgende Liste nennt mögliche Dienstleister und Auftragnehmer der EUROPA Lebensversicherung AG. Das bedeutet, dass für jede 
Datenverarbeitung, Datenerhebung und Datenübermittlung im Einzelfall geprüft wird, ob und wenn ja, welcher Dienstleister/Auftragneh-
mer beauftragt wird. Keinesfalls erfolgt eine automatische Datenübermittlung an jeden, der in der Liste genannt ist.

Die Liste wird laufend aktualisiert und ist im Internet unter www.europa.de/dienstleisterliste einsehbar.

Auftragnehmer, Kooperationspartner
Einzelne Stellen Übertragene Aufgaben, Funktionen Gesundheits-

daten
Continentale Krankenversicherung a. G. Rechenzentrum, Rechnungswesen, Inkasso, Exkasso, Forderungsein-

zug, Recht, Kommunikation, Revision, Betriebsorganisation, Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsbearbeitung, Empfang / Telefonservice; Postser-
vice inkl. Scannen und Zuordnung von Eingangspost, Aktenentsorgung, 
Druck- und Versanddienstleistung; zentrale Datenverarbeitung

Ja, teilweise

Continentale Lebensversicherung AG Beschwerdebearbeitung, Qualitätsmanagement, Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsbearbeitung; zentrale Datenverarbeitung

Ja, teilweise

EUROPA Versicherung AG Empfang / Telefonservice; Postservice inkl. Scannen und Zuordnung von 
Eingangspost; zentrale Datenverarbeitung 

Ja, teilweise

Mannheimer Versicherung AG Empfang / Telefonservice; Postservice inkl. Scannen und Zuordnung von 
Eingangspost; zentrale Datenverarbeitung

Ja, teilweise

Continentale Assekuranz Service; 
Österreich, 1010 Wien

Antrags-, Vertrags- und Leistungsbearbeitung 
(nur bei Versicherungsverträgen mit Versicherungsnehmern mit Haupt-
wohnsitz / Geschäftssitz in Österreich)

Ja, teilweise

CRIF Bürgel GmbH  Datenerhebung zur Bonitätsprüfung
(nur bei Versicherungsnehmern mit Hauptwohnsitz  in Österreich) Nein

Deutsche Post Adress GmbH & Co.KG*) Adressaktualisierung Nein

Informa HIS GmbH Datenaustausch über das Hinweis- und Informationssystem (HIS) zur 
Risiko- und Leistungsfalleinschätzung

Nein

Infoscore Consumer Data GmbH
Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden

Datenerhebung zur Bonitätsprüfung Nein

Lab4web.net Web-Entwicklung Ja, teilweise

Medicals Direct Deutschland GmbH Datenerhebung über Gesundheitszustand für die Risikoprüfung, Unter-
stützung vor Ort beim Leistungsantrag

Ja

Pro Claims Solutions GmbH Leistungsprüfung Ja

Auftragnehmer, Kooperationspartner
Kategorien

Übertragene Aufgaben, Funktionen Gesundheits-
daten

Adressermittler*) Adressprüfung Nein

Auskunfteien*) Bonitätsprüfung Nein

Gutachter und Sachverständige 
(z. B. Ärzte)

Erstellung von Gutachten; Beratungsdienstleistungen Ja

IT-Dienstleister Wartungs- und Servicearbeiten; Aktenentsorgung; E-Mail-Versand Ja, teilweise

IT-Druckdienstleister Druckservice Nein

Marktforschungsunternehmen*) Marktforschung Nein

Rückversicherer Risikoprüfung; Leistungsprüfung Ja

Vermittler Angebotserstellung, Antrags- und Risikovorprüfung; Postservice inkl. 
Scannen und Zuordnung von Eingangspost, Bestandsverwaltung;  
Leistungsbearbeitung

Ja, teilweise
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B. 	 Information über die infoscore Consumer Data GmbH 
(„ICD“) gemäß Art. 14 EU-DS-GVO (Stand: 09/2017)

	 Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung der ICD
	 Die ICD ist ein Auskunfteiunternehmen, das als solches bei 

der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde gemeldet ist. 
Die ICD verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage 
der Bestimmungen der europäischen Datenschutzgrundver-
ordnung (DS-GVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes 
2018 (BDSG).

	 Die Verarbeitung der Daten durch die ICD erfolgt auf Basis ei-
ner Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1a i.V.m. Art. 7 DS-GVO 
oder auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1f DS-GVO, soweit die Ver-
arbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des Ver-
antwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist, sofern nicht die 
Interessen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, nicht überwiegen. 
Die ICD stellt ihren Vertragspartnern die Informationen nur dann 
zur Verfügung, wenn von diesen ein berechtigtes Interesse hie-
ran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbei-
tung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das berech-
tigte Interesse ist insbesondere vor Eingehung von Geschäf-
ten mit wirtschaftlichem Risiko gegeben. Ein berechtigtes Inte-
resse liegt z.B. vor, wenn Waren auf Rechnung versendet wer-
den, ein Kredit vergeben wird, ein Mobil- oder Festnetzvertrag, 
ein Versicherungsvertrag abgeschlossen wird oder das Unter-
nehmen eine sonstige wirtschaftliche Vorleistung erbringen soll.

	 Zwecke der Datenverarbeitung der ICD
	 Die ICD verarbeitet und speichert personenbezogene Daten, 

um ihren Vertragspartnern Informationen zur Beurteilung der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit von natürlichen und juristi-
schen Personen zu geben (Bonitätsbeurteilung). Gespeichert 
werden von der ICD hierzu Informationen zum vertragswidri-
gen Zahlungsverhalten sowie zur Existenz bzw. Zustellbarkeit 
unter der angegebenen Adresse. Die Daten dienen den anfra-
genden Unternehmen zur Beurteilung der Zahlungsfähigkeit 
bzw. -willigkeit sowie zur Prüfung der Erreichbarkeit von Per-
sonen unter den von diesen angegebenen Adressen. Solche 
Auskünfte sind notwendig und erlaubt, um das Zahlungsaus-
fallrisiko z.B. bei einer Kreditvergabe, beim Rechnungskauf 
oder bei Abschluss eines Versicherungsvertrags vorab einschät-
zen zu können. Die Verarbeitung umfasst auch die Berechnung 
von Wahrscheinlichkeitswerten (Scoring) zum Zwecke der Be-
urteilung der Ausfallwahrscheinlichkeit. Die Datenverarbeitung 
und die darauf basierenden Auskunftserteilungen der ICD die-
nen gleichzeitig der Bewahrung der Auskunftsempfänger vor 
wirtschaftlichen Verlusten und schützen Verbraucher gleichzei-
tig vor der Gefahr der übermäßigen Verschuldung.

	 Kategorien der personenbezogenen Daten der ICD
	 Von der ICD werden personenbezogene Daten (Name, Vor-

name, Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) und ggf. 
Informationen zum vertragswidrigen Zahlungsverhalten und 
ggf. zur (Nicht-)Erreichbarkeit unter der angegebenen Adresse 
verarbeitet bzw. gespeichert.

	 Hierzu zählen bspw. Daten, die auf Einmeldungen von Ver-
tragspartnern zu Mahn- oder Inkassovorgängen beruhen (In-
formationen über unbestrittene, fällige und mehrfach ange-
mahnte oder titulierte Forderungen sowie deren Erledigung) 

oder Daten von Gerichten zu Eintragungen im Schuldnerver-
zeichnis sowie zu (Verbraucher-) Insolvenzverfahren.

	 Herkunft der Daten der ICD
	 Die Daten der ICD stammen aus den amtlichen Insolvenzver-

öffentlichungen sowie den Schuldnerverzeichnissen, die bei 
den zentralen Vollstreckungsgerichten geführt werden. Dazu 
kommen Informationen der Vertragspartner der ICD über ver-
tragswidriges Zahlungsverhalten basierend auf gerichtlichen 
sowie außergerichtlichen Inkassomaßnahmen. Darüber hin-
aus werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, Ge-
burtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften) aus den Anfragen 
von Vertragspartnern der ICD gespeichert.

	 Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Da-
ten der ICD

	 Empfänger sind ausschließlich Vertragspartner der ICD. Dies 
sind insbesondere Unternehmen, die ein wirtschaftliches Ri-
siko tragen und ihren Sitz im europäischen Wirtschaftsraum, 
in Großbritannien und in der Schweiz haben. Es handelt sich 
dabei im Wesentlichen um Versandhandels- bzw. eCommerce-
Unternehmen, Telekommunikations- und Versicherungsunter-
nehmen, Finanzdienstleister (z.B. Banken, Kreditkartenanbie-
ter), Energieversorgungs- und Dienstleistungsunternehmen.

	 Darüber hinaus gehören zu den Vertragspartnern der ICD Un-
ternehmen, die Forderungen einziehen, wie etwa Inkassoun-
ternehmen, Abrechnungsstellen oder Rechtsanwälte. 

	 Dauer der Datenspeicherung der ICD
	 Die ICD speichert Informationen über Personen nur für eine 

bestimmte Zeit, nämlich solange, wie deren Speicherung i.S.d. 
Art. 17 Abs. 1 lit. a) DS-GVO notwendig ist.

	 Die bei ICD zur Anwendung kommenden Prüf- und Löschfris-
ten entsprechen einer Selbstverpflichtung (Code of Conduct) 
der im Verband Die Wirtschaftsauskunfteien e.V. zusammen-
geschlossenen Auskunfteiunternehmen. Bei der ICD finden 
dieser Selbstverpflichtung entsprechend folgende Prüf- und 
Löschfristen Anwendung:

�� Informationen über fällige und unbestrittene Forderungen 
bleiben gespeichert, so lange deren Ausgleich nicht be-
kannt gegeben wurde; die Erforderlichkeit der fortwähren-
den Speicherung wird jeweils taggenau nach vier Jahren 
überprüft. Wird der Ausgleich der Forderung bekannt ge-
geben, erfolgt eine Löschung der personenbezogenen Da-
ten taggenau drei Jahre danach.

�� Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Voll-
streckungsgerichte (Eintragungen nach § 882c Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 – 3 ZPO) werden taggenau nach drei Jahren gelöscht, 
jedoch vorzeitig, wenn der ICD eine Löschung durch das 
zentrale Vollstreckungsgericht nachgewiesen wird.

�� Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder 
Restschuldbefreiungsverfahren werden taggenau drei Jahre 
nach Beendigung des Insolvenzverfahrens oder nach Er-
teilung oder Versagung der Restschuldbefreiung gelöscht.

�� Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrags 
mangels Masse, die Aufhebung der Sicherungsmaßnah-
men oder über die Versagung der Restschuldbefreiung 
werden taggenau nach drei Jahren gelöscht. 
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�� Angaben über Anfragen werden spätestens taggenau nach 
drei Jahren gelöscht. 

�� Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; da-
nach erfolgt die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwähren-
den Speicherung für weitere drei Jahre. Danach werden sie 
taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizie-
rung eine länger währende Speicherung erforderlich ist.

	 Betroffenenrechte gegenüber der ICD
	 Jede betroffene Person hat gegenüber der ICD das Recht auf 

Auskunft nach Art. 15 DS-GVO, das Recht auf Berichtigung nach 
Art. 16 DS-GVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DS-GVO, 
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-
GVO. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für 
die für die ICD zuständige Aufsichtsbehörde -Der Landesdaten-
schutzbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg, 
Königstr. 10a, 70173 Stuttgart- zu wenden. Einwilligungen kön-
nen jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner wi-
derrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits 
vor Inkrafttreten der DS-GVO erteilt wurden. Der Widerruf der 
Einwilligung berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Wi-
derruf verarbeiteten personenbezogenen Daten.

	 Nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO kann der Datenverarbeitung 
aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der 
betroffenen Person ergeben, gegenüber der ICD wider-
sprochen werden.

	 Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die ICD zu Ihrer Per-
son gespeichert und an wen sie welche Daten übermittelt hat, 
teilt Ihnen die ICD das gerne im Rahmen einer – unentgeltli-
chen – schriftlichen Selbstauskunft mit. Die ICD bittet um Ihr 
Verständnis, dass sie aus datenschutzrechtlichen Gründen 
keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeu-
tige Identifizierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. 
Um einen Missbrauch des Auskunftsrechts durch Dritte zu ver-
meiden, benötigt die ICD folgende Angaben von Ihnen:

�� Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n)
�� Geburtsdatum
�� Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort)
�� Ggf. Voranschriften der letzten fünf Jahre (dies dient der 

Vollständigkeit der zu erteilenden Auskunft) 

	 Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres Ausweises 
(Vorder- und Rückseite) beifügen, erleichtern Sie der ICD die 
Identifizierung Ihrer Person und vermeiden damit mögliche Rück-
fragen. Sie können die Selbstauskunft auch via Internet unter 
https://www.arvato.com/finance/de/verbraucher/selbstauskunft/
selbstauskunft-anfordern.html bei der ICD beantragen.

	 Profilbildung / Profiling / Scoring
	 Vor Geschäften mit einem wirtschaftlichen Risiko möchten Ver-

tragspartner möglichst gut einschätzen können, ob den einge-
gangenen Zahlungsverpflichtungen nachgekommen werden 
wird. Durch die ICD-Bonitätsauskunft und mittels sogenannter 
Wahrscheinlichkeitswerte bzw. Scoring unterstützt die ICD Un-
ternehmen bei der Entscheidungsfindung und hilft dabei, all-
tägliche (Waren-) Kreditgeschäfte rasch abwickeln zu können. 

	 Beim Scoring der ICD wird anhand von Informationen und Er-
fahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose insbeson-

dere über Zahlungswahrscheinlichkeiten erstellt. Das Scoring 
basiert primär auf Basis der zu einer betroffenen Person bei 
der ICD gespeicherten Informationen, die auch in der Selbst-
auskunft gemäß Art. 15 DS-GVO ausgewiesen werden. An-
hand der zu einer Person gespeicherten Daten, von adress-
bezogenen Daten sowie von Anschriftendaten erfolgt auf Ba-
sis mathematisch-statistischer Verfahren eine Zuordnung zu 
Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliches Zah-
lungsverhalten aufwiesen. Das verwendete Verfahren wird als 
„logistische Regression“ bezeichnet und ist eine fundierte, seit 
langem praxiserprobte, mathematischstatistische Methode 
zur Prognose von Risikowahrscheinlichkeiten.

	 Folgende Datenarten werden bei der ICD für das Scoring ver-
wendet, wobei nicht jede Datenart auch in jede einzelne Be-
rechnung mit einfließt:

�� Daten, die auf Einmeldungen von Vertragspartnern zu 
Mahn- oder Inkassovorgängen beruhen (Informationen 
über unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder 
titulierte Forderungen sowie deren Erledigung) oder Da-
ten von Gerichten zu Eintragungen im Schuldnerverzeich-
nis sowie zu (Verbraucher-) Insolvenzverfahren.

�� Geschlecht und Alter der Person
�� Adressbezogene Daten (Bekanntsein des Namens bzw. 

des Haushalts an der Adresse, Anzahl bekannter Personen 
im Haushalt (Haushaltsstruktur), Bekanntsein der Adresse)

�� Anschriftendaten (Informationen zu vertragswidrigem Zah-
lungsverhalten in Ihrem Wohnumfeld (Straße/Haus)) 

�� Daten aus Anfragen durch Vertragspartner der ICD

	 Besondere Kategorien von Daten i.S.d. Art. 9 DS-GVO (z.B. 
Angaben zur Staatsangehörigkeit, ethnischen Herkunft oder 
zu politischen oder religiösen Einstellungen) werden von ICD 
weder gespeichert noch bei der Berechnung von Wahrschein-
lichkeitswerten berücksichtigt. Auch die Geltendmachung von 
Rechten nach der DS-GVO, also z.B. die Einsichtnahme in 
die bei der ICD gespeicherten Informationen nach Art. 15 DS-
GVO, hat keinen Einfluss auf das Scoring.

	 Die ICD selbst trifft keine Entscheidungen über den Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts oder dessen Rahmenbedingungen (wie 
z.B. angebotene Zahlarten), sie unterstützt die ihr angeschlos-
senen Vertragspartner lediglich mit ihren Informationen bei der 
diesbezüglichen Entscheidungsfindung. Die Risikoeinschätzung 
und Beurteilung der Kreditwürdigkeit sowie die darauf basie-
rende Entscheidung erfolgt allein durch Ihren Geschäftspartner. 

	 Name und Kontaktdaten der ICD (verantwortliche Stelle) 
sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

	 Nachfolgend finden Sie Kontaktdaten der infoscore Consu-
mer Data GmbH sowie deren betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten:

	
	 infoscore Consumer Data GmbH
	 Rheinstr. 99
	 76532 Baden-Baden

	 Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der ICD ist unter der 
o.a. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail 
unter folgender Adresse erreichbar: 

	 datenschutz@arvato-infoscore.de
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Gesetzlicher Sicherungsfonds
Zur Absicherung der Ansprüche aus der Lebensversicherung be-
steht ein gesetzlicher Sicherungsfonds (§§ 221 ff. des Versicherungs-
aufsichtsgesetzes), der bei der Protektor Lebensversicherungs-AG, 
Wilhelmstraße 43 G, D-10117 Berlin, www.protektor-ag.de, errichtet 
ist. Im Sicherungsfall wird die Aufsichtsbehörde die Verträge auf den 
Sicherungsfonds übertragen. Geschützt von dem Fonds sind die An-
sprüche der Versicherungsnehmer, der versicherten Personen, der 
Bezugsberechtigten und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag 
begünstigter Personen. Die EUROPA Lebensversicherung AG ge-
hört dem Sicherungsfonds an.
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